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1. Erfordernis und Ziel der Planaufstellung
Aufgrund von Anfragen zu Gewerbegebietsflächen und Ansiedlungswünschen von orts-
ansässigen Firmen in Büttelborn ist ein Bebauungsplanverfahren ,,Gewerbegebiet ll" not-
wendig. Zur Zeit stehen keine Gewerbegrundstücke im Bereich der Gemeinde Büttelborn
zur Verfügung, die den Anforderungen der Firmen entsprechen.


Mit dem Bebauungsplan werden die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Er-
schließung zusätzlicher Gewerbeflächen als Erweiterung des bestehenden Gewerbege-
bietes ,,Darmstädter Straße Süd" geschaffen. Damit trägt der Bebauungsplan insbeson-
dere den Belangen der Wirtschaft nach $ 1 Abs. 6 Nr. 8a BaUGB Rechnung.


2. Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich
Das geplante ,,Gewerbegebiet ll" liegt im Südosten von Büttelborn und schließt sich direkt
südlich an das bestehende Gewerbegebiet,,Darmstädter Straße Süd" an. Das Plangebiet
hat eine Größe von ca. 23 ha.


lt-...
'l-


Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes,,Gewerbegebiet ll", ohne Maßstab.


Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird durch die
zeichnerische Darstellung bestimmt.
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3.


3.1


Rechtsgrundlagen / Planungsrechtl iche Situation


Rechtsgrundlagen


Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. l, S.2414), zuletzt geändert
durch Artikel4 des Gesetzes vom24.12.2008 (BGB|. I S. 3018)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. l, S. 132),zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.041993 (BGBI. I S. 4OO)
Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I 1991, S. 58)
Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. vom 18.06.2002 (cVBl. 12002,5.274), zuletzt
geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 06.09.2007 (GVB|. I S. 548)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) i. d. F. vom 25.03.2002 (BGBI. l, S. 1193), zuletzt geändert durch Art.3
des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBI. I S. 2986)
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Hessisches Natur-
schutzgesetz HENatG) vom 04.12.2006 (GVBI. I S. 619), zuletzt geändert durch Art.. 4
des Gesetzes vom 12.12.2007 (GVBI. I S. 851)


- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 19.08.2002 (BGBI. 1S.3245), zutetzt
geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBI. I S. 2986)
Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 06.05.2005 (GVBI. l, S. 305), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.11.2007 (GVBI. I S. 792)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) ) i. d. F. vom 26.09.2002 (BGBI. t,


S. 3830), zuletzt geändert am 23.10.2007 (BGBI. I5.2470)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F. vom 25.06.2005
(BGBI. l, S. 1757), zuletzt geändert durch Art.7 des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBl.
r s. 2986)


Plan ungsrechtliche Situation


Regionalplan


lm Regionalplan Südhessen 2000 (RPS 2000) ist der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes als,,lndustrie- und Gewerbefläche, Zuwachs" dargestellt.


Der Bedarf an gewerblicher Fläche wird für die Gemeinde Büttelborn mit 17 ha angege-
ben.


Flächennutzungsplan / Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan


lm Flächennutzungsplan der Gemeinde Büttelborn ist der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes als geplante gewerbliche Baufläche mit Nutzungseinschränkungen darge-
stellt. Östlich der L 3303 ist das Anlegen einer Baumreihe mit Gras-Kraut-Streifen darge-
stellt.
Für Ersatzmaßnahmen schlägt der Flächennutzungsplan mehrere Kompensationsflächen
vor.


Der Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Büttelborn (1996) hält aus
naturschutzfachlicher Sicht eine Bebauung des Plangebietes grundsätzlich für vertretbar,
da keine empfindlichen Bereiche betroffen sind. Umzusetzende Minimierungs- und Ges-
taltungsmaßnahmen sind in den Umweltbericht eingearbeitet.


lm Landschaftsplan festgesetzte Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft sind:


- die Anlage einer Hochstamm-Obstbaumreihe entlang des Weges, der parallel zur Lan-
desstraße 3303 vom Siedlungsrand zum Silcherhof verläuft (Biotopverbund, Land-
schaftsbild, Arten- und Biotopschutz),


- die Pflanzung von Einzelbäumen südlich des Gewerbegebietes (Landschaftsbild).


3.2


3.2.1


3.2_2
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3.2.3 Bebauungsplan


Ein Teilbereich im Norden des Plangebietes liegt innerhalb des Bebauungsplanes ,,Ge-
werbegebiet Darmstädter Straße Süd" aus dem Jahr 1989. Dieser setzt im südlichen Be-
reich einen 10 m breiten Streifen als öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung: Obstwie-
se mit Anpflanzen von Obstbäumen und nördlich angrenzend eine Fläche zum ,,Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern" fest.


lm westlichen Bereich sind Private Grünfläche, Zweckbestimmung: Kleingärten mit über-
baubaren Grundstücksflächen für Gartenhütten und mit Anpflanzen von Bäumen festge-
setzt. Östlich davon ist überwiegend Gewerbegebiet (GE *,, GRZ O,8,GFZ1,2,ll, o, TH
= 8 m und FH = 13 m) und im mittleren Bereich ist Dorfgebiet und,,Fläche zum Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern" festgesetzt.


Der Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet ll" ersetzt den Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet
Darmstädter Straße Süd" in diesen Bereichen.


3.2.4 Grundwasserbewirtschaftungsplan,,Hessisches Ried"


Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplanes
,,Hessisches Ried" (StAnzfürdas Land Hessen2111999, S. 1659 und 3112006, S. 1704).


lm Rahmen der Umsetzung dieser wasserwirtschaftlichen Fachplanung sind teilweise
großflächige Grundwasserspiegelanhebungen beabsichtigt, die im Rahmen einer künfti-
gen Bebauung zu beachten sind. Maßgeblich sind dabeijeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der
Referenzmessstellen des Grundwasser-Bewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen.


Die Gemeinde Büttelborn liegt im Teilraum 5 ,,Darmstadt West" des Grundwasserbewirt-
schaftungsplanes. Dieser Teilraum überschneidet sich im Südwesten von Büttelborn mit
dem Teilraum 4 ,,Dornheim" und im Nordwesten von Büttelborn mit dem Teilraum 2 ,,Ge-
rauer Land". lnmitten der Gemarkung von Büttelborn befindet sich die Grundwasser-
messstelle 527j82 mit einer Geländehöhe von 94,51 m ü. N.N. Der Richtwert des
Grundwasserstandes im Bewirtschaftungsplan liegt bei 92,2 m. Der obere Grenzgrund-
wasserstand wird mit 93,2 m angegeben, dies bedeutet einen Mindest-Flurabstand von
1,30 m.


3.2.5 Schutzgebietsausweisungen


Schutzausweisungen nach dem Wasserrecht, Naturschutzrecht, Forstrecht oder Denk-
malschutzrecht sind im Plangebiet nicht gegeben.


3.2.6 Bauverbotszone für Hochbauten zur L 3303


lm Abstand von 20 m zur Landesstraße 3303, gemessen vom äußeren Rand der befes-
tigten Fahrbahn, dürfen Hochbauten nicht errichtet werden.


Bauliche Anlagen (inkl. Anlagen der Außenwerbung) längs der Landesstraße bis zu 40 m,
gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, bedürfen nach $ 23 Abs. 2
HStrG der Zustimmung der Straßenbauverwaltung.


4. Städtebauliche Situation und gegenwärtiger Bestand
Das Plangebiet schließt unmittelbar südlich an das Gewerbegebiet ,,Darmstädter Straße
Süd" an. Ein Streifen dieses Gewerbegebietes liegt innerhalb des Plangebietes und wird
überplant.


Der überwiegende Teil des Plangebietes stellt sich heute als landwirtschaftlich genutzte
Fläche dar.
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Am Westrand des Plangebietes verläuft die Landesstraße 3303, die Büttelborn mit Gries-
heim verbindet. Das Plangebiet ist derzeit über den Hessenring erschlossen. Der Ver-
kehrskreisel an der L 3303 bietet sich als ein Ansatzpunkt für die Erschließung des Ge-
werbegebietes an.


Das geplante Gewerbegebiet ergänzt das bestehende Gewerbegebiet und bildet den
südöstlichen Siedlungsabschluss von Büttelborn. Hierauf wird zum einen durch das städ-
tebauliche Konzept als auch durch die geplante Ortsrandeingrünung eingebettet in das
Grün- und Freiflächenkonzept eingegangen (siehe Kapitel 8).


Offentlicher Personennahverkeh r


Büttelborn ist durch Buslinien an den ÖpNV angebunden. Ein Anschluss an den schie-
nengebundenen ÖPNV besteht in Büttelborn nicht. Der nächste Anschluss an die Strecke
Mainz-Darmstadt befindet sich im Ortsteil Klein-Gerau. Der nächste Bahnhof befindet sich
in Groß-Gerau.


Die Linie 5506 verkehrt zwischen dem Krankenhaus in Groß-Gerau und Darmstadt mit
Haltepunkt in Büttelborn im Stundentakt.


Die Linie L 61 verbindet Groß-Gerau mit Mörfelden mit Haltepunkt in Büttelborn. Weiter-
hin besteht ein Schülerverkehr zu den Schulen in Groß-Gerau. Durch die Anbindung an
den Bahnhof Dornberg besteht für den Raum Büttelborn eine Anbindung an die S 7 in
Richtung Frankfurt.


Die Schnellbuslinie 63 verkehrt in Büttelborn und Worfelden auf dem Linienweg der Linie
61, fährt aber in Klein-Gerau nicht über den Bahnübergang.


Die Buslinien befahren die innerörtliche Hauptachse Mainzer Straße/Darmstädter Straße
und bedienen die Haltestellen ,,Volkshaus", ,,Kirche" sowie ,,Bauhof". Für die Linie L 61,
die im weiteren Verlauf die Kreisstraße 164 befährt, ergibt sich eine schleifenförmige Li-
nienführung durch den Ort.


Das in den kommenden Jahren wachsende Neubaugebiet,,Am grünen Weg" wird zukünf-
tig durch die Busse der Linie 65 und außerhalb der Bedienzeiten durch einen bedarfsge-
stützten Anrufsammeltaxi-Verkehr bedient. Dieser Verkehr wird bei entsprechender Nach-
frage in ein stündliches Linienbusangebot überführt.


lmmissionsschutz
Das Plangebiet ist durch Straßenverkehrsgeräusche ausgehend von der Landesstraße
L 3303, der Autobahn A 67 und durch Fluglärm belastet.


Das Plangebiet liegt innerhalb des 60 dB (A) ,,Siedlungsbeschränkungsbereiches" des
Frankfuder Flug hafens.


Verkehrslärm


Die Berechnungsergebnisse werden aus dem Schallimmissionsplan der Gemeinde Büt-
telborn, erstellt von deBAKOM GmbH, Gesellschaft für sensorische Messtechnik, Akustik,
Schallschutz, Olfaktometrie, Odenthal, Februar 2002, übernommen.


Betrachtet man die im Gutachten dargelegten Werte und vergleicht diese mit den schall-
technischen Orientierungswerten der DIN 18005 für die städtebauliche Planung für Ge-
werbegebiete von tags/nachts 65/55 dB(A), sind sowohltags als auch nachts keine Über-
schreitungen durch den Gesamtstraßenverkehr zu verzeichnen.


Als Ergebnis der Untersuchungen bleibt festzuhalten, dass zur Minderung der Geräusch-
einwirkungen keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden.


6.


6.1
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6.2 Fluglärm


Zur Abgrenzung des ,,Siedlungsbeschränkungsbereiches" für den Flughafen Frank-
furt/Main wurde die 60 dB(A)-lsofone unter Zugrundelegung von angenommenen 430.000
Flugbewegungen und des gegenwärtigen Bahnensystems herangezogen.


Der Orientierungswert der DIN 18005 von tags 55 dB(A) für Gewerbegebiete wird am Tag
eingehalten. ln der Nacht ist der Orientierungswert der DIN'18005 für Gewerbegebiete
von nachts 55 dB(A) um bis zu ca.5 dB(A) überschritten. Eine solche Orientierungswert-
überschreitung liegt im Rahmen des Abwägungsbereiches.


Es wird jedoch empfohlen bei schutzbedürftigen Räumen entsprechende Schallschutz-
fenster und schalltechnisch geeignete mechanische Lüftungseinrichtungen vorzusehen.


Gewerbelärm


Zur Ermittlung der Emissionen des Gewerbelärms wurde eine schalltechnische Untersu-
chung durchgeführt (Dr. Gruschka lngenieurgesellschaft mbH, Bensheim, September
2007). Diese kam zu folgendem Ergebnis:


Unter Berücksichtigung der Gewerbelärmvorbelastung aus den bestehenden gewerblich
genutzten Flächen werden mit flächenbezogenen Schallleistungspegeln (Emissionskon-
tingente Lrxhäch DIN 45691/21) der Zusalzbelastung durch den Bebauungsplan "Gewer-
begebiet ll" von tags (6 - 22 Uhr) Lrr< = 60 dB(A)/m'z und nachts (22 - 6 Uhr) Lex = 45
dB(A)/m' im bestehenden Wohngebiet westlich der Landesstraße L 3303 die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete tags und nachts eingehalten (sie-
he nachfolgende Abbildung).


Abb. 2: Beurteilungspegel Gewerbe nachts


Dies sind die höchsten Emissionswerte, mit denen innerhalb der Gewerbegebiete die
Einhaltung der hier geltenden Orientierungswerte noch gewährleistet ist. Da also selbst
ohne imm issionsempfind lichere Nachbarschaft höhere Emissionswerte in den Gewerbe-
gebieten nicht zulässig sind, wird eine Festsetzung dieser Emissionskontingente im Ge-
werbegebiet nicht für erforderlich erachtet.


6.3
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6.4 Geruchsimmissionen


Westlich des Plangebietes befindet sich ein Hühnerzuchtbetrieb mit ca. 8.000 Hühner (ca.
25 Großvieheinheiten).


Gemäß der VDI-Richtlinie 3472 ,,Emissionsminderung Tierhaltung - Hühner" Abschnitt
3.2.3.3 ist wegen der notwendigen Abstände zwischen einem Hühnerzuchtbetrieb und ei-
nem Gewerbegebiet eine Sonderbeurteilung nach Abschnitt 3.2.3.4 vorzunehmen. Dabei
sind die einzelbetrieblichen Standortverhältnis, besonders athmosphärische Bedingungen
und spezielle Einbindung in die Bebauungs- und Nutzungssituation zu berücksichtigen.
Weiterhin ist gemäß Abschnitt 2.1.1 der Richtlinie der Standort einer geplanten Stallanla-
ge mit der bestehenden bzw. geplanten Bebauung abzustimmen und die zukünftige bau-
liche Entwicklung zu beachten.


Damit obliegt es auch dem Betrieb selbst, bei der Realisierung neu geplanter Nutzungen
die notwendigen Abstände zur geplanten und zur vorhandenen Gewerbebebauung einzu-
halten.


Ebenso ist bei der Bauleitplanung auf vorhandene emittierende Betriebe und ihre künftige
Entwicklung Rücksicht zu nehmen.


Der Abstand zum bestehenden Gewerbegebiet ,,Darmstädter Straße Süd" beträgt ca.
170 m, der Abstand zum geplanten ,,Gewerbegebiet ll" beträgt ca. 150 m, im Osten des
Gebietes ist zudem eine 10 m Ortsrandeingrünung vorgesehen, die die Verteilung der
Geruchsstoffe günstig beeinflussen wird und zudem den Abstand zum zwischen den dem
Betrieb am nächsten liegenden Gewerbebauten und dem landwirtschaftlichen Betrieb auf
160 m ausdehnt.


Das geplante Gewerbegebiet rückt somit nicht wesentlich näher an den landwirtschaftli-
chen Betrieb, als die vorhandene Gewerbenutzung.


Bei den Standortplanungen für Enveiterungen, hat der Betrieb somit mindestens den be-
reits zur vorhandenen Bebauung notwendigen Abstand einzuhalten. Die Erweiterungen
müssten somit auf hofnahen Flächen stattfinden.


Diese Abstände können auf dem Betriebsgelände des landwirtschaftlichen Betriebes
problemlos eingehalten werden, wenn Enrueiterungen im Anschluss an die bestehenden
Ställe geplant wird. Die Entwicklungsfähigkeit des Betriebes ist also trotz des heranna-
henden Gewerbegebietes gegeben, da der Betrieb über hofnahe Flächen in ausreichen-
dem Umfang verfügt.


Wasserwi rtschaftl iche Belan ge


Wasserversorgung


Die Versorgung des Plangebietes mit Trink- und Löschwasser erfolgt durch das Wasser-
werk Gerauer Land.


Wasserbeda rfserm ittl u n g


Wasserbedarf


Der Wasserverbrauch des Gewerbegebietes ist geschätzt.


Gesamtfläche (brutto) Wasserverbrauch (GE)
0,5 l/ha*s = 43.200 l/ha*d


23 ha 993.600 I / d


7.


7.1


7.1.1
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Decku ng des kü nftigen Wasserbedarfes


Der technische Jahresbericht 2000 des Wasserwerkes Gerauer Land macht folgende
Angaben:


lm Berichtsjahr 2000 wurde aus 10 Tiefbrunnen im Stadtwald Groß-Gerau (entlang der
Klötzenbornschneise, Nähe Falltorhaus) 3.209.296 m3 Grundwasser gefördert. Die
Grundwasserförderung und Leistung der Aufbereitungsanlage (Enteisenung) liegt bei 900
m3/h, das sind bei Berücksichtigung von Filterrückspülungen 18.000 m3/d. Diese Förde-
rung kann im Extremfall kurzfristig bei Betrieballer 10 Brunnen auf rund 1.150 m3/h =
23.000 m3/d gesteigert werden.
Es liegen Bewilligungen von 3,2 Mio m3 und Erlaubnisse von 1,1 Mio m3 vor.


Die Trinkwasserversorgung ist somit technisch und rechtlich (Wasserwerk und Rohrnetz)
durch die bestehenden Wasserversorgungsanlagen gewährleistet. Die erforderliche Men-
ge ist durch bestehende wasserrechtliche Genehmigungen abgedeckt und wasserrecht-
Iich und wassenvirtschaftlich ohne Probleme nachweislich bereitstelIbar.


Löschwasserversorg u n g


Die Löschwasserversorgung für den Feuerwehreinsatz ist unter Anwendung der DVGW
Arbeitsblätter W 405-Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasser-
versorgung und W 331 -Hydrantenrichtlinie sichergestellt.


Folgende brandschutztechnischen Forderungen sind, nach Angaben des Brandschutzes,
zu erfüllen:


Für die Gewerbegebiete ist eine Löschwassermenge von 3200 l/min über einen Zeitraum
von 2 Std. bereitzustellen, Zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr sind Überflur-
hydranten DN 150 nach DIN 3222 einzubauen. Der Hydrantenabstand sollte 100 Meter
nicht über schreiten.


Die Löschwasserversorgung für den Feuenruehreinsatz ist unter Anwendung der DVGW
Arbeitsblätter W 405-Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasser-
versorgung und W 331 -Hydrantenrichtlinie sicherzustellen.


Die Rohmetze sind so auszulegen, dass bei max. Löschwasserentnahme noch ein Fließ-
überdruck von mind. 1,5 bar an den Hydranten zur Verfügung steht.


Die Löschwasserleitungen sind als Ringleitungen auszuführen.


7.1.2 Sparmaßnahmen


Als vorgesehene Sparmaßnahme wird eine Versickerung des Niederschlagswassers
festgesetzt und eine Nutzung als Betriebswasser empfohlen.


7.1.3 Anschluss an das bestehende Netz


Zur Wasserversorgung kann ein Anschluss an das bestehende Wasserversorgungslei-
tungsnetz erfolgen.


Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz


Das Plangebiet liegt in keinem Schutz- und Sicherungsgebiet nach dem Hessischen
Wassergesetz.


Bodenversiegelung / Versickerung von Niederschlagswasser


lm Bebauungsplan werden Festsetzungen zur Versickerung von auf den privaten Bau-
grundstücken anfallendem, nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser getrof-
fen. Diese Versickerung gilt, soweit wassenvirtschaftliche und gesundheitliche Belange
nicht entgegen stehen.


7.2


7.3
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Wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Bedenken bestehen in aller Regel, wenn Nie-
derschlagswasser aus den Herkunftsbereichen von Gewerbe, lndustrie, Verkehrsflächen
und Stellplätzen stammt.


Erforderliche Erlaubnisse sind bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.


Regelungen zum Maß der Bodenversiegelung werden in den textlichen Festsetzungen in
Form von Teilversiegelungen von privaten Flächen getroffen.


LKW-Stellplätze und Flächen, auf denen betriebsbedingte Verschmutzungen auftreten,
die die Grundwasserqualität beeinträchtigen könnten, sind hiervon ausgenommen.


Abwasser


Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt im Mischsystem. Die Wassermenge kann
schadlos aufgenommen werden.


Entsprechende Nachweise wurden im Rahmen der Entwässerungsplanung für das Plan-
gebiet,,Am grünen Weg" vom lng.- Büro Eckert geführt. Hierbei wurde das ,,Gewerbege-
biet ll" bereits berücksichtigt.


Mit Schreiben vom 21.03.2007 wurde der Gemeinde Büttelborn von der Unteren Wasser-
behörde des Kreises Groß-Gerau eine widerrufliche und bis zum 31.12.2017 befristete
Erlaubnis erteilt, Regen- und Mischwasser aus dem Regenüberlaufbecken RÜB 1 in den
Flurgraben zum Landgraben in Flur 16, Nr. 6/3 der Gemarkung Büttelborn einzuleiten.


Entsprechend dem neuen Leitfaden für das Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbe-
lastungen durch Abwassereinleitungen (Hess. Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz HMULV)wurde eine lmmissions- und Emissionsbetrachtung so-
wie eine Wertung der verschiedenen Einleitungen in das Gewässer vorgenommen, d.h.,
wurde nicht nur die jeweilige Abwassereinleitung untersucht, sondern es wurden alle Ein-
leitungen erfasst und berücksichtigt, die sich gegenseitig beeinflussen können und somit
ein "geschlossenes Siedlungsgebiet" abzugrenzen.


Ein solcher Nachweis wurde im Zusammenhang mit der Ausweisung des Baugebietes
GG 08 der Stadt GroßGerau für den Landgraben geführt. Da die Einleitungen aus Büttel-
born in dem dort zugrunde gelegten geschlossenen Siedlungsgebiet enthalten sind, konn-
ten die Ergebnisse für die zu verlängernde Erlaubnis angehalten werden. Als entschei-
dendes Kriterium wurde bei der o.a. Untersuchung für die Einleitestelle des RÜB 1 in den
Landgraben die als grenzwertig erachtete Einleitemenge von 2471 f ls herausgestellt.


Da bei diesem Nachweis von der lst-Situation ausgegangen wurde, waren die in Kürze
anstehenden Erweiterungen der Entwässerung zu berücksichtigen und letztendlich für
den Plan-Zustand die Einhaltung der Einleitemenge von 2471 lls nachzuweisen.


Dieser Nachweis wurde in Form einer instationären Kanalnetzberechnung und eines
SMUSI-Nachweises für den Planzustand erbracht. Durch Rückhaltemaßnahmen im Ka-
nalnetz wurde die Einleitemenge in den Flutgraben/ Landgraben auf max.2123lls bei ei-
nem 3-jährlichen Ereignis reduziert. Berücksichtigt man die vorhandenen Gegebenheiten,
wird der Spitzenabfluss in den Landgraben durch einen vorhandenen Rohrdurchlass vor
der Mündung in den Landgraben noch weiter (auf dessen Leistungsfähigkeit) reduziert.


Somit wurde der Einleitung in den Flurgraben/Landgraben auch weiterhin zugestimmt .


Oberirdische Gewässer


Oberirdische Gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.


Altlasten


Hinweise auf Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Boden-
veränderungen und/oder Grundwasserschäden sind für das Plangebiet nicht bekannt.


7.5


7.6
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8.


8.1


Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische
Auffälligkeiten zu achten. Werden diese festgestellt, ist umgehend das Regierungspräsi-
dium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt (Dezernat lV/Da 41.5), zu informieren.


Städtebau I iches u nd g rü no rd nerisches Konzept


Bebauungs- und Verkehrskonzept


Das Nutzungskonzept sieht die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen entlang der
geplanten Erschließungsstraßen, entsprechend der im nördlich angrenzenden Gewerbe-
gebiet bereits vorhandenen Dichte und Höhe vor. ln einigen Teilen des Plangebietes sol-
len auch höhere Gebäude, wie Hochregallager bis zu einer Höhe von 22 m ermöglicht
werden.


Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über einen vorhandenen Verkehrskreisel aus-
gehend von der L 3303 und über zwei Anschlüsse an den Hessenring.


Die geplanten Gewerbestraßen haben eine Breite von 6,50 m. Die Erschließungsstraße
ausgehend von der L 3303 ist mit einer beidseitigen Baumreihe versehen, um die Funkti-
on als Haupterschließung hervorzuheben. lm Norden werden öffentliche Pkw-Stellplätze
zwischen Straßenbäumen angeboten. lm Süden befindet sich ein verkehrsbegleitender
Grünstreifen, der jedoch für Grundstückszufahrten unterbrochen werden kann. Fußwege
in einer Breite von 1,25 m befinden sich auf beiden Fahrbahnseiten. Auf der südlichen
Seite ist der Fußweg durch einen 2,00 m breiten bepflanzten Grünstreifen von der Fahr-
bahn getrennt.
Die anderen Straßen sind mit einer einseitigen Baumreihe innerhalb eines 2,00 m breiten
Grünstreifens, kombiniert mit Parkplätzen auf einer Straßenseite versehen. Auf der gege-
nüberliegenden Seite sind 2,50 m breite Lkw-Parkplätze geplant. Fußwege befinden sich
wie bei der Haupterschließungsstraße auf beiden Fahrbahnseiten.


Die Straßenquerschnitte werden in nachfolgender Abbildung zeichnerisch dargestellt.


Der bestehende landwirtschaftliche Weg in Verlängerung des Hessenrings bleibt erhalten
und der südlich des Plangebietes verlaufende Weg wird nach Westen zur L 3303 verlän-
gert.


Östlich entlang der Landesstraße ist ein Fuß- und Radweg, abgetrennt durch einen Grün-
streifen geplant.


Die Straßenquerschnitte werden in nachfolgender Abbildung zeichnerisch dargestellt.


Grün- und Freiflächenkonzept


Die Zielvorstellungen des Grünkonzeptes sind zum einen die Schaffung gestalterischer
Qualitäten innerhalb des Gewerbegebietes und zum anderen die Eingrünung des Gewer-
begebietes an seinen Rändern.


Da das geplante Gewerbegebiet zukünftig den neuen Odsrand von Büttelborn bildet, ist
die Anlage einer Randbegrünung zwischen den gewerblichen Bauflächen und dem Über-
gang zur freien Landschaft auf den privaten Grundstücksflächen vorgesehen. Damit wird
das Gewerbegebiet in die Landschaft eingebunden.


Die geplanten Grün- und Pflanzflächen innerhalb des Gewerbegebietes dienen zur Glie-
derung der Gewerbeflächen und zur Eingrünung der großvolumigen Baukörper. Auf den
gewerblichen Grundstücken sind vor allem für die Randbereiche Gehölzpflanzungen vor-
gesehen. Als weitere Begrünungsmaßnahmen werden Dach- und Fassadenbegrünungen
festgesetzt.


8.2
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Gemeinde Büttelborn - Gewerbegebiet ll


Straßanquersch n::te


Abb. 3: Straßenquerschnitte,,Gewerbegebiet ll", ohne Maßstab.


Landespflegerische Zielvorstell u ngen
Für den Bereich des Bebauungsplanes ist die grundsätzliche Frage der Überbaubarkeit
auf der Ebene des Flächennutzungsplanes und des Regionalplanes positiv beantwortet
worden.


Die landschaftspflegerischen Ziele, die im Zuge einer Bebauung des Plangebietes zu be-
achten sind, sind nachfolgend aufgeführt.


Bodenpotenzial


Erhalt und Schutz des Bodens sowie sparsamer Umgang mit dem Boden (zur Wasserfil-
terung und -speicherung, als Lebensraum für Bodenlebewesen und als Vegetations-
standort)
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- Minimierung der Versiegelung durch sparsamen Flächenverbrauch für Bebauung und
E rsch I ießu n g (E rsch I ießu ngsnetz u nd Stra ßen-A/Vege breiten).


- Nutzungsorientierte Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung von
Teil- statt Vollversiegelungen.


- Schutz des Bodens vor schädigenden Einflüssen wie z. B. Pestizid-, Kunstdünger- und
Streusalzeinsatz, Verdichtung.


- Schutz des Bodens und Förderung seiner Durchlüftung durch ständige Vegetati-
onsdecken.


- Winderosionsschutz durch ständige Vegetationsdecken und vertikale Vegetati-
onsstrukturen.


- Sicherung und Wiederverwendung des Oberbodens, insbesondere während der Bau-
maßnahmen.


9.2 Wasserpotenzial


Erhalt der Rückhaltung der Niederschläge und Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit
des Grundwassers (Quantität und Qualität).


- Minimierung der Versiegelung und des Versiegelungsgrades (siehe Bodenpotenzial). -
- Reinhaltung des Wassers u. a. durch Verzicht auf Pestizid- Kunstdünger und Streu-


salzeinsatz.


- Entlastung der Grundwasserentnahme mit der Folge der Grundwasserabsenkung und
Schädigung der Vegetation in Trinkwassergewinnungsgebieten durch Nutzung von
Niederschlagswasser der Dachflächen (Brauchwassernutzung).


- Reduzierung der mit der Überbauung einhergehenden verminderten Grundwasser-
neubildung durch dezentrale Versickerung von überschüssigem Niederschlagswasser
der Dach- und Nebenflächen sowie der Fuß- und Radwege.


Hierbei ist die besondere Schutzbedürftigkeit des Grundwassers zu beachten (Einhal-
tung einer Mächtigkeit des als Filter wirksamen, nicht gesättigten Bodenkörpers von
> 1,50 m über Grundwasserstand und damit Ausschluss von Schacht- und Rigolenver-
sickerung). Möglich ist auch eine Wasserabführung über flachgemuldete (Abflußver-
zögerung, Wasserreinigung) Entwässerungsgräben (Kaskadensystem), die in Vorfluter
oder in Versickerungsflächen münden.


- Vermeidung eines beschleunigten Oberflächenabflusses mit Förderung von Hoch-
wasserspitzen in den Vorflutern durch Weitervenruendung und Versickerung bzw.
durch verzögerte Ableitung des Niederschlagswassers.


- Sicherung einer Reinigung der gewerblichen und Straßenabwässer.


9.3 Klimapotenzial I Luftqualität / Lärm


Vermeidung einer Verschlechterung des Kleinklimas und der Luftqualität sowie Schutz
vor Schadstoff- und Lärmimmissionen


- Schutz vor den starken Süd-Südwest und den kalten Nordost-Ostwinden. Da komplexe
Baukörper Windverwirbelungen hervorrufen können, sind in ausreichendem Maße die
Pflanzung von Einzelbäumen und Baumreihen vorzusehen, sodass Starkwinde'aus-
gekämmt' werden können.


- Freihaltung von Durchlüftungsbahnen in Süd-Nord-Richtung, die das Eindringen von
Frischluft in das Gewerbegebiet von Büttelborn bei austauscharmen (windschwachen)
Wetterlagen ermöglichen.


- Verbesserung der klimatisch-lufthygienischen Belastungssituation durch Schaffung
und Vernetzung von Grünflächen innerhalb des Plangebietes auch durch die lnan-
spruchnahme der Dachflächen als Vegetationsstandort.
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9.4


Luftverbesserung und Reduzierung der baubedingten Überwärmung durch Durch-
grünung des straßenraumes, Fassaden- und Dachbegrünungen, Venvendung be-
grünter Befestigungen.


Minimierung einer Zunahme des Schadstoffausstoßes durch Energieerzeugung durch
Förderung bzw. Zulassen von regenerativen und schadstoffarmen Energieträgern
(2. B. Sonnenkollektoren) und von passiven Energiesparmaßnahmen (2. B. Fassaden-
verglasungen vor unbeheizten Räumen, sinnvolle Gebäudestellung). Darüber hinaus
ist der Ausschluss von elektrischer Heizung und flüssigen bzw. festen Baustoffen so-
fern eine gasförmige oder Fernwärme-Energieversorgung gewährleistet ist vorzuse-
hen.


Reduzierung der durch den Verkehr beeinträchtigten Luftqualität durch Verminderung
des Verkehrsaufkommens. Dies kann durch Schaffung von Fuß- und Radwegeverbin-
dungen zur Ortslage Büttelborns, durch ein sparsames Erschließungssystem, durch
die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und die Anlage einer lmmissi-
onsschutzpflanzung entlang der L 3303.


Schutz des Plangebietes vor Spritz- und Düngemitteleinsatz der benachbarten land-
wirtschaftlichen Nutzflächen durch die Anlage von lmmissionsschutzpflanzungen


Arten' und Biotoppotenzial (Biotisches Potenzial)


Erhaltung und Förderung natürlicher Lebensgemeinschaften (Flora und Fauna)


- Schaffung von Lebensraum durch eine starke Durchgrünung des Plangebietes unter
Verwendung von standortgerechten, heimischen Bäumen, Sträuchern, Stauden und
Gräser (2.B. intensive Dachbegrünung).


- Erhalt bzw. Schaffung von ökologisch wertvollen Bereichen, die keiner oder nur gerin-
ger Nutzungs- und Pflegeintensität des Menschen ausgesetzt sind (2. B. Suk-
zessionsflächen, extensive Dachbegrünung).


- Vernetzung der Lebensräume innerhalb des Plangebietes und Vernetzung des Plan-
gebietes mit seiner Umgebung.


- Verzicht auf Einsatz von Flora und Fauna schädigende Mittel wie z. B. Pestizide und
Dünger.


Orts- und Landschaftsbild


Schaffung einer vielfältigen, abwechslungsreichen und harmonischen Orts- und Land-
schaftsbildsituation


- Anpassung der Baukörper in Höhe, Fassaden- und Dachgestaltung und Ausdehnung
an das ortstypische Erscheinungsbild und Beschränkung der baulichen Höhen entlang
des südlichen Bebauungsrandes.


- Landschaftsgerechte Durchgrünung und Eingrünung des Plangebietes.


- Schaffung von Orientierungsmerkmalen und Freiräumen für die Erholung im Rahmen
des Arbeitsalltages durch Entwicklung charakteristischer Teilbereiche, Erhalt und För-
derung erlebniswirksamer, naturnaher Freiraumsituationen.


- Schaffung von prägenden Vegetationsstrukturen, z.B. Straßenbaumpflanzungen ent-
sprechend der Hierarchie der Erschließungswege.


- Grünordnerische Gestaltung des Plangebietes mit Schwerpunktsetzung auf öffent-
lichkeitswirksame Teilbereiche (Einfriedungen, Eingangsbereiche, Stellplatzflächen,
Verkehrsflächen, Gemeinschaftsflächen o. a.).


- Herstellung eines abwechslungsreich eingegrünten Ortsrandes und eines fließenden
Überganges des Ortes in die Landschaft. Hierbei sind die klimatischen und lufthygieni-
schen sowie die biotopvernetzenden Aspekte zu berücksichtigen.


9.5
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9.6 Erholungswert


Bereitstel I u n g von Frei rä umen u ntersch ied I icher öffentl ich keitsg rade


- Schaffung öffentlicher bzw. halböffentlicher Freiräume (2. B. Kommunikations- statt
Abstandsflächen).


- Begrünung der Verkehrsflächen und Gestaltung unter Berücksichtigung von Fuß- und
Radwegeverbindungen in den Siedlungskern und in den Außenbereich.


Die landespflegerischen Zielvorstellungen werden weitgehend und soweit planungsrecht-
lich umsetzbar in den Bebauungsplan übernommen.


Begründung der Festsetzungen im Bebauungsplan


Art der baulichen Nutzung


10.


10.1


10.1.1 Gewerbegebiet


Der Nutzungskatalog des $ 8 BauNVO wird weitgehend übernommen. Es wird jedoch von
den Modifizierungsmöglichkeiten des g 1 BauNVO Gebrauch gemacht.


Abweichend vom Nutzungskatalog des $ 8 BaUNVO werden im Gewerbegebiet insbe-
sondere Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Ferner werden Lagerplät-
ze als selbstständige Anlage ausgeschlossen.


Zielsetzung ist es, vor dem Hintergrund knapper werdender Baulandreserven eine mög-
lichst effektive Auslastung des Gewerbegebietes zu gewährleisten und die gewerblichen
Flächen für arbeitsplatzintensive Betriebe zu sichern. Daher wird die Lagerplatznutzung
als selbstständige Grundstücksnutzung von der Zulässigkeit ausgeschlossen, da bei rei-
ner Lagerplatznutzung nur wenige Arbeitsplätze geschaffen werden. Lagerplätze als Ne-
benanlagen oder als Folgenutzung der Hauptnutzung im Gebäude sind von diesem Aus-
schluss nicht betroffen.


Gewerbebetriebe sowie Nutzungen, die der gewerblichen sexuellen Betätigung bzw.
Schaustellung dienen werden ausgeschlossen, da der Standort hierfür aufgrund der Nähe
zum neuen Wohngebiet,,Am grünen Weg" ungeeignet ist.


Um auszuschließen, dass es im Plangebiet zu Nutzungskonflikten zwischen Wohn- und
Gewerbenutzung kommt, wird bis zu einer Größe des Baugrundstückes von 2.000 m2
maximal eine Wohnung zugelassen. Für Grundstücke mit Grundstücksgrößen über
2.000 m2 ist pro weitere angefangene 1.000 m2 Baugrundstück eine zusätzliche Woh-
nung, jedoch maximal 8 Wohnungen, zulässig.


10.1.2 Dorfgebiet


Die Flurstücke 16412 und 164/3 werden entsprechend den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ,,Gewerbegebiet Darmstädter Straße Süd" unverändert als Dorfgebiet festge-
setzt.


10.2 Maß der baulichen Nutzung


Für das Gewerbegebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und eine Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 1,2 festgesetzt. Damit bleiben die Ausnutzungsmöglichkeiten für
die GFZ unterhalb der für ein Gewerbegebiet zulässigen Obergrenze nach $ 17 BauNVO.


Die Werte werden entsprechend dem nördlich angrenzenden Bebauungsplan ,,Gewerbe-
gebiet Darmstädter Straße Süd" festgelegt.


Diese Unterschreitung der sonst in einem Gewerbegebiet zulässigen GFZ ist aus städte-
baulicher Sicht notwendig, um wegen der besonderen städtebaulichen Situation am Orts-
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rand die bauliche Dichte und somit das Volumen der Gebäude zu begrenzen um einen
behutsamen Übergang zur Landschaft zuschaffen.


Um das Maß der baulichen Nutzung in der Höhe zu begrenzen, werden insbesondere in
den äußeren Gewerbegrundstücken des Plangebietes maximale Gebäudehöhe von 13 m
und 17 m festgesetzt. ln den übrigen Teilen wird eine Gebäudehöhe von 22 m zugelas-
sen, um hier auch höhere Gebäude z.B. Hochregallager zu ermöglichen. Eine Über-
schreitung dieser Höhen durch untergeordnete bauliche Anlagen, wie zum Beispiel Tech-
nikaufbauten um bis zu 3,0 m ist zulässig. Als Höhenbezugspunkt wird die mittlere Höhe
der neuen Erschließungsstraße festgelegt.


Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen und die Höhenstaffelung sind insbesondere
im Hinblick auf die exponierte Lage des Gewerbegebietes zu sehen. Aufgrund dieser La-
ge ergibt sich aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen die Forderung nach ei-
nem homogenen Siedlungsrand.


10.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen


lm gesamten Plangebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig sind Ein-
zelgebäude und Gebäudegruppen im Sinne der Regelungen zur offenen Bebauung. Da-
mit haben Einzelgebäude und Gebäudegruppen jeweils die nach HBO notwendigen Ab-
standsflächen zu den Nachbargrenzen einzuhalten.


ln Abweichung von den Regelungen zu $ 22 Abs. 2 BauNVO, wird jedoch die Längenbe-
schränkung der Gebäude von 50 m nicht Bestandteil der Festsetzung, d.h. es sind län-
gere und breitere Gebäude möglich. Damit wird den Erfordernissen von Gewerbebauten
Rechnung getragen.


Um eine möglichst vielfältige Bebauung zu ermöglichen, werden die überbaubaren
Grundstücksflächen lediglich entlang der Erschließungsstraße sowie entlang der Außen-
ränder der gewerblichen Bauflächen durch Baugrenzen beschränkt.


Die somit festgesetzten nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden teilweise als Flä-
chen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt, um die landschaftliche
Einbindung der Gewerbebauten zu gewährleisten.


Mindestgrößen von Baugrundstücken


Durch Festsetzung der Mindestgrößen von Gewerbegrundstücken, lässt sich die ange-
strebte Dichte im Plangebiet erreichen. Die maximale Anzahl der Gewerbebetriebe im
Gebiet kann dadurch festgelegt werden.


Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen


Stellplätze sind auf den gesamten Grundstücksflächen, mit Ausnahme der Grundstücks-
randeingrünung, zulässig. Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig. Die Flächen für die Grundstücksrandeingrünung sind von
Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen freizuhalten.


Sinn dieser Festsetzungen ist es, die nicht überbaubaren Randzonen, mit Ausnahme der
Zulässigkeit von Stellplätzen entlang der Erschließungsstraße, von diesen Anlagen frei-
zuhalten, um die notwendigen Eingrünungsmaßnahmen sicherzustellen.


Führung von Versorgungsleitungen


Die unterirdische Verlegung von Telekommunikationsleitungen ist in der Bundesrepublik
Deutschland seit langem als Standard anzusehen ist und entspricht daher dem Stand der
Technik.


10.4


10.5


{0.6
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10.7


10.8


10.9


Verkeh rsfläche n u nd verkeh rsfläc hen besonderer Zweckbesti m m u ng


Als Verkehrsflächen werden die Erschließungsstraßen, der landwirtschaftliche Weg und
der Fuß- und Radweg festgesetzt.


Die Pkw- und Lkw-Stellplätze werden als ,,Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung" festgesetzt um deren Nutzungszweck zu unterstreichen.


Das Verkehrskonzept wird in Kapitel 8.1 erläutert.


Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt


Für die Gewerbegrundstücke, die direkt an der Landesstraße und im Einfahrtsbereich des
Gewerbegebietes liegen, werden die Zufahrtsmöglichkeiten durch Planzeichen einge-
schränkt. Sonstige Zufahrtsmöglichkeiten und die Abfahrtsmöglichkeiten bestehen über
die Erschließungsstraße im Plangebiet.


Leitungsrecht


Zur Führung einer Trinkwasserleitung ausgehend von der Landesstraße bis zum Hessen-
ring ist eine Fläche mit einem Leitungsrecht zugunsten Wassenruerkes Gerauer Land zu
belasten.


10.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft


1 0.1 0.1 Oberflächengestaltung


Um den Anteil an versiegelten Flächen möglich gering zu halten, werden Vorgaben zur
Oberflächenbefestigung gemacht. Vollständige Versiegelung führt zum Aufheizen der
Flächen im Sommer, Erwärmung der Umgebung durch Rückstrahlung, erhöhtem Staub-
anfall und schnellem Abfluss des Niederschlagswassers.


Danach sind private Verkehrsflächen mit geringer Nutzungsintensität wasserdurchlässig
anzulegen. Zum Schutz vor Verunreinigungen des Grundwassers sind Flächen ausge-
nommen, auf denen betriebsbedingte Verschmutzungen auftreten können.


1 0.10.2 N iedersch lagswasserversickeru ng


Da der Vorfluter nur noch sehr begrenzt für die Zuführung von Wassermengen belastbar
ist, ist das gesamte Niederschlagswasser der Dachflächen sowie das Niederschlagswas-
ser unbelasteter Grundstücksflächen auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen.
Die Versickerungseinrichtungen sind als flache Mulden auszubilden (Tiefe bis 20 cm) und
zu begrünen. Die Sickerflächen sind mit mindestens 3 m Abstand zur Bebauung und zu
den Grundstücksgrenzen anzulegen.


Der Baugrund ist jeweils auf die Versickerungsfähigkeit zu prüfen. Bei ungeeigneten Bö-
den ist durch geeignete Maßnahmen die Durchlässigkeit zu erhöhen und eine Verbindung
zu einer ausreichend durchlässigen und ausreichend mächtigen Bodenschicht herzustel-
len.


Die Festsetzung zur Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers geht über rein
abwassertechnische Belange hinaus. Es handelt sich hier vor allem um eine ökologisch
bedeutsame Maßnahme zum Schutz der Natur. Zielsetzung ist hierbei die Rückführung
des Niederschlagswassers in den natürlichen Wasserkreislauf.


Die dezentrale Versickerung von Regenwasser dient der Anreicherung des Grundwas-
sers und der Vermeidung eines beschleunigten Oberflächenabflusses mit damit verbun-
denen Abflussspitzen in Vorflutern nach Niederschlägen von befestigten und überbauten
Flächen. Der mit der Bebauung und der Versiegelung einhergehende Eingriff in den
Grund- und Oberflächenwasserhaushalt wird so zumindest teilweise wieder ausgeglichen.
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10.11 öffentlichen Grünflächen


10.11.1 Grünanlage


Um Flächen für die geplante Weiterführung der Erschließungsstraßen nach Süden zu si-
chern, werden diese als Grünanlage festgesetzt.


1 0.1 1.2 Verkeh rsbegleitende G rünstreifen


Die verkehrsbegleitenden Grünstreifen dienen der Durchgrünung und Strukturierung des
Gebietes sowie der Schaffung von ldentifikationsmerkmalen und Orientierungspunklen.


Die verkehrsbegleitenden Grünflächen entlang der inneren Erschließungsstraßen sind als
extensive Wiesenfläche anzulegen oder mit Bodendeckern zu bepflanzen. lm Abstand
von 12 m sind schmalkronige Laubbäume vorgesehen. Die schmalkronige Wuchsform
wurde gewählt, um Beeinträchtigungen der Gehölze durch erforderliche Schnittmaßnah-
men so gering wie möglich zu halten.


10.11.3 Straßenbäume


Die im Plan getroffenen Standortfestsetzungen für Bäume im Erschließungssystem die-
nen der Durchgrünung und Strukturierung des Gebietes sowie der Schaffung von ldentifi-
kationsmerkmalen und Orientierungspunkten.
Zur Verdeutlichung der beabsichtigten städtebaulichen Ordnung sind innerhalb eines
Straßenabschnitts die Bäume aus jeweils einer Art zusammenzusetzen.


Die Bäume sind im Abstand von 25 m zu pflanzen, um hier Stellplälze für Lkw und pkw
zu ermöglichen.


Die festgesetzten Mindestanforderungen an die Ausformung von Baumscheiben dient in
erster Linie dem Erhalt der Vitalität der anzupflanzenden Bäume. Ferner tragen sie zur
optischen Aufwertung des plangebietes bei.


10.12 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen


10.12.1 Repräsentationsgrün, Grundstücksrandeingrünung


Als Repräsentationsgrün werden die Flächen zwischen den Baufenstern und der internen
Erschließungsstraße festgesetzt.


Als Grundstücksrandeingrünung werden die Flächen zwischen den Baufenstern und der
äußeren Grenzen des Plangebietes festgesetzt.


Die Festsetzungen gewährleisten ein Minimum an Durchgrünung der Baugrundstücke
und leisten damit einen Beitrag zur Kompensation der durch die privaten Eingriffsträger
verursachten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. Durch die Begrünung werden
positive Wirkungen für das Boden-, Wasser-, Klima- und das biotische Potenziäl sowie für
das Ortsbild erzielt. Die festgesetzte Quantität der Durchgrünung sowie die gegebene
große Auswahl an zu pflanzenden heimischen Gehölzen belässtden Grundstutksbesit-
zern genügend eigenen Gestaltungsspielraum.


Durch die Festsetzungen wird gesichert, dass die den Straßen zugewandten Flächen
ausreichend begrünt und das Gebiet dadurch eine ansprechende Eingrünung bekommt.
Die Grundstücksrandeingrünung lässt einen abwechslungsreichen Ortsrand äntstehen,
der das Plangebiet in die Landschaft einbindet und gleichzeitig einen Lebensraum, Rück-
zugsort sowie eine Vernetzungsstruktur für die Tier- und Pflanzenwelt darstellt. Die fest-
gesetzte Pflanzdichte sichert zusammen mit den festgesetzten Mindestqualitäten eine re-
lativ schnelle Funktionstüchtigkeit der Randeingrünung.
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10.12.2 Dachbegrünung


Die Festsetzung einer Dachbegrünung auf einem Teil der Dachflächen soll die konse-
quente Durchgrünung des geplanten Gewerbegebietes gewährleisten und zur Verbesse-
rung des Kleinklimas durch geringere Aufheizung der Flächen und Baukörper beitragen.
Dachbegrünungen vermögen Niederschlagswasser zu speichern, so dass Regenwasser
dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt wird und die Entwässerungssysteme
entlastet werden.


Um die Planungsfreiheit der Betriebe nicht allzu sehr einzuengen wird festgesetzt, dass
von den Dachbegrünungen nach Art und Umfang abgewichen werden kann, sofern der
Ausgleich durch gleichwertige Maßnahmen beispielsweise durch intensivere Begrünung
auf den Grundstücken erreicht wird. Der Ausgleich ist somit auf jeden Fall innerhalb des
Plangebietes gewährleistet.
Um den Nachweis des Ausgleichs für die Betriebe zu erleichtern ist die Kompensations-
verordnung des Landes Hessen zu Grunde zu legen.


10.'12.3 Fassadenbegrünung


Fassadenbegrünung bietet die Möglichkeit, auf engstem Raum und mit geringem techni-
schen und finanziellen Aufwand einen wertvollen Beitrag zur Eingrünung zu leisten. Vor
allen auf das unmittelbare Umfeld und das Kleinklima in Gebäudenähe wirkt sich die Be-
grünung positiv aus und stellt eine wertvolle Ergänzung zu den Grünflächen dar.


11.


11.1


11.2


Begründung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen


Werbeanlagen


Da Werbeanlagen wesentlich zum Erscheinungsbild eines Gewerbegebietes beitragen,
wird zum Schutz des Landschaftsbildes, die Größe von Werbeanlagen generell sowie die
Höhe von freistehende Werbeanlagen z.B. in Form eines Pylones auf 15,00 m und deren
Größe auf 15 m'z beschränkt.


Werbeanlagen an Gebäuden sind nur bis zu einer Größe von 15 m2 je Betrieb zulässig.


Durch den Ausschluss von Werbeanlagen innerhalb der Bauverbotszone der L 3303 wird
einem Ablenken und dadurch einer Gefährdung von Autofahrern entgegengewirkt.


Einfriedungen


Aus der Zielsetzung heraus, dem Plangebiet einen durchgrünten Charakter zu geben,
werden geschlossen wirkende (undurchsichtige) Einfriedungen wie z. B. Mauern von der
Zulässigkeit ausgeschlossen.


Begründung der Kennzeichnung
Nach $ 9 Abs. 5 BaUGB sind Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-
rungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, im Bebauungsplan zu kennzeichnen. Nur
durch eine solche Festlegung kann die Gemeinde Büttelborn ihrer Verpflichtung gegen-
über den einzelnen Bauwilligen in verantwortungsvoller Art und Weise nachkommen.


Auf Grund der hohen bzw. schwankenden Grundwasserstände, wird weiterhin darauf hin-
gewiesen, dass im Plangebiet mit Nutzungseinschränkungen (2.8. Verzicht auf Unterkel-
lerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (2.8. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässun-
gen) zu rechnen ist. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits ver-
nässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen
gegen Vernässungen trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung
verlangen.


12.


1 7 61 _201 1 _Beg ründ u n g_S B_2.doc Stand 2'1 .04.2009







Beqründunq Seite 'l 9


13.


13.'l


Begründung der wichtigsten Hinweise und Empfehlungen


N iedersch lagswasserverwend u n g


Durch die Venruendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser werden die Trink-
wasserressourcen geschont, der Eingriff in den Wasserhaushalt gemindert und die Klär-
anlagen entlastet. Daher wird die Venruendung des Niederschlagswassers empfohlen.


Da in der Regel bei Gewerbebetrieben große Dachflächen realisiert werden und dadurch
ein höheres Niederschlagswasseraufkommen entsteht, gleichzeitig jedoch die Verwen-
dungsmöglichkeiten aufgrund der gewerblichen Nutzungen meist beschränkt sind, wird
auf eine verbindliche Festsetzung verzichtet.


Bauverbotszone fü r Hochbauten


Da das Plangebiet direkt an Landesstraße L 3303 liegt, wird auf $ 23 Abs. 1 Hessisches
Straßengesetz hingewiesen. Danach dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis
zu 20 m - jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn - nicht errichtet
werden.
Weiterhin bedürfen bauliche Anlagen (inkl. Anlagen der Außenwerbung) längs der Lan-
desstraße bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nach $
23 Abs. 2 HStrG der Zustimmung der Straßenbauverwaltung.


Artenempfehlungen


Zur Bewahrung und Schaffung von Lebens- und Nahrungsraum für die heimische Pflan-
zen- und Tienruelt ist teilweise die Veruvendung von heimischen Pflanzen festgesetzt. Die
beigefügten Artenempfehlung stellt eine Auswahl der wesentlichen standortgerechten Ar-
ten zusammen.


Bodenordnung
Die vorhandene Grundstücksstruktur lässt eine unmittelbare Umsetzung der städtebauli-
chen Planung nicht zu. Deshalb ist eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse durch ein
Baulandumlegungsverfahren nach $$ 45 ff Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich.


13.2


13.3


14.


15. Planungsstatistik
Geltungsbereich Bebauungsplan (gesamt)


a) Gewerbegebiet
(davon Repräsentationsgrün 1,8 ha)
(davon Grundstücksrandeingrünung 0,92 ha)


b) Dorfgebiet


c) öffentliche Grünflächen
- Grünanlage
- Verkehrsorün


Summe öffentliche Grünflächen


d) öffentl iche Verkehrsflächen
- Straßenverkehrsfläche
- Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
- Landwirtschaftlicher Weg
- Fuß- und Radweo


23,33 ha


20,66 ha


0,08 ha


0,09 ha
O.12 ha


= 100 o/o


x 88,6 o/o


x 0,1oÄ


x 0,9 o/o0,21ha


1,79 ha
0,52 m2


0,04 ha
0.04 ha


Summe öffentl iche Verkehrsflächen
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16. Umweltbericht
Nach $ 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes für alle Bauleitpläne eine
Umweltprüfung durchzuführen. ln der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht gemäß $ 2a Nr. 2 BauGB be-
schrieben und bewertet.


16.1 Kurzdarstellung des lnhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes


16.1.1 Angaben zum Standort


Das geplante ,,Gewerbegebiet ll" liegt im Südosten von Büttelborn und schließt sich direkt
südlich an das bestehende Gewerbegebiet,,Darmstädter Straße Süd" an.


16.1.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen


Es sind gewerbliche Bauflächen als Eruveiterung des bestehenden Gewerbegebietes
,,Darmstädter Straße Süd" geplant. Die Erschließung des Plangebiets erfolgt ausgehend
von der L 3303 und über den Hessenring.


Der bestehende landwirtschaftliche Weg in Verlängerung des Hessenrings bleibt erhalten
und der südlich des Plangebietes verlaufende Weg wird nach Westen zur L 3303 verlän-
gert. Östlich entlang der Landesstraße ist ein Fuß- und Radweg, abgetrennt durch einen
Grünstreifen geplant.


An den Grundstücksrändern der Gewerbeflächen sind zur Eingrünung der großvolumigen
Baukörper Gehölzpflanzungen geplant. Die Flächen zwischen den Baufenstern und der
äußeren Grenzen des Plangebietes werden als Grundstücksrandeingrünung festgesetzt.


16.1.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum


Geltungsbereich Bebauungsplan (gesamt)


a) Gewerbegebiet


b) Dorfgebiet


c) Öffentliche Grünflächen


d) Öffentliche Verkehrsflächen


Bedarf an Grund und Boden


23,33 ha


20,66 ha


0,08 ha


0,21 ha


2,39 ha


Städtebauliche Werte


Gewerbegebiete: 206.633 m2 x GRZ 0,8 = 165.306 m2


16.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und -planungen sowie deren Berücksichti-
gung


16.2.1 Fachgesetze


lnsbesondere folgende Fachgesetze und aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechts-
verordnungen, sind für die Durchführung der Umweltprüfung beachtlich:


Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. l,5.2414), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 (BGBI. I S. 3018)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) i. d. F. vom 25.03.2002 (BGBI. I, S. 1193), zuletzt geändert durch Art.3
des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBI. I S. 2986)
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Hessisches Natur-
schutzgesetz HENatG) vom 04.12.2006 (GVBI. I S. 619), zuletzt geändert durch Art. 4
des Gesetzes vom 12.12.2007 (GVBI. I S. 851)
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wasserhaushaltsgesetz (wHG) i. d. F. vom 19.08.2002 (BGB|. I S. 3245), zutetzt
geändert durch Art. I des Gesetzes vom 22122008 (BGB|. I S. 2986)
Hessisches wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 06.05.2005 (GVBI. l, s. 3os), zulelzl
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.11.2007 (GVBI. I S. 792)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmschG) ) i. d. F. vom 20.09.2002 (BGBt. I,


S. 3830), zulelzt geändert am23.10.2007 (BGBI. I S 2470)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F. vom 25.06.2005
(BGBI. l, S. 1757), zulelzt geändert durch Att. 7 des Gesetzes vom 22122008 (BGBI.
r s. 2e86)


16.2.2 Fachplanungen


Reqionalplan


lm Regionalplan Südhessen 2000 (RPS 2000) ist der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes als,,lndustrie- und Gewerbefläche, Zuwachs" dargestellt.


Flächennutzunqsplan und Landschaftsplan


lm Flächennutzungsplan der Gemeinde Büttelborn ist der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes als geplante gewerbliche Baufläche mit Nutzungseinschränkungen darge-
stellt.


Ostlich der L 3303 ist das Anlagen einer Baumreihe mit Gras-Kraut-Streifen dargestellt.


Für Ersatzmaßnahmen schlägt der Flächennutzungsplan mehrere Kompensationsflächen
vor.


Der Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Büttelborn (1996) hält aus
naturschutzfachlicher Sicht eine Bebauung des Plangebietes grundsätzlich für vertretbar,
da keine empfindlichen Bereiche betroffen sind. Umzusetzende Minimierungs- und Ges-
taltungsmaßnahmen sind in den Umweltbericht eingearbeitet.


lm Landschaftsplan festgesetzte Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft sind:


- die Anlage einer Hochstamm-Obstbaumreihe entlang des Weges, der parallel zur
Landesstraße 3303 vom Siedlungsrand zum Silcherhof verläuft (Biotopverbund, Land-
schaftsbild, Arten- und Biotopschutz),


- die Pflanzung von Einzelbäumen südlich des Gewerbegebietes (Landschaftsbild).


Bebauungsplan


Ein Teilbereich im Norden des Plangebietes liegt innerhalb des Bebauungsplanes,,Ge-
werbegebiet Darmstädter Siraße Süd" aus dem Jahr 1989. Dieser setzt im südlichen Be-
reich einen 10 m breiten Streifen als öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung: Obstwie-
se mit Anpflanzen von Obstbäumen und nördlich angrenzend eine Fläche zum ,,Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern" fest.


lm westlichen Bereich sind Private Grünfläche, Zweckbestimmung: Kleingärten mit über-
baubaren Grundstücksflächen für Gartenhütten und mit Anpflanzen von Bäumen festge-
setzt. Östlich davon ist übenryiegend Gewerbegebiet (GE r,rr, GRZ 0,8, GFZ 1,2, ll, o, TH
= 8 m und FH = 13 m) und im mittleren Bereich ist Dorfgebiet und,,Flächezum Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern" festgesetzt.


Der Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet ll" ersetzt den Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet
Darmstädter Straße Süd" in diesem Bereich.


Schutzqebietssvstem Natura 2000


Es befinden sich weder im Plangebiet noch in planungsrelevanter Umgebung Natura
2000 - Gebiete (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete). Von dieser Planung gehen somit
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Natura 2000-Gebiete aus.
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16.3


Die Eingriffsregelung für diesen Bebauungsplan wird im Rahmen der Umweltprüfung
durchgeführt und in den Umweltbericht integriert. Es werden entsprechende Maßnahmen
zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich formuliert, die planungsrechilich im
Bebauungsplan festgesetzt werden. Siehe Kapitel 18 f.


lmmissionsschutz


Das Plangebiet ist durch Straßenverkehrsgeräusche ausgehend von der Landesstraße
L 3303, der Autobahn A 67 und durch Fluglärm belastet. (Siehe hierzu Teil A Kapitel 6.)


Zur Ermittlung der Emissionen des Gewerbelärms wurde eine schalltechnische Untersu-
chung durchgeführt (Dr. Gruschka lngenieurgesellschaft mbH, Bensheim, September
2007). (Siehe Teil A Kapitel 6.3 ,,Gewerbelärm".)


Westlich des Plangebietes befindet sich ein Hühnerzuchtbetrieb mit ca. 8.000 Hühner (ca.
25 Großvieheinheiten).


Der Abstand zum bestehenden Gewerbegebiet ,,Darmstädter Straße Süd" beträgt ca. 170
m, derAbstand zum geplanten ,,Gewerbegebiet ll" beträgt ca. 150 m, im osten des Ge-
bietes ist zudem eine 10 m Ortsrandeingrünung vorgesehen, die die Verteilung der Ge-
ruchsstoffe günstig beeinflussen wird und zudem den Abstand zum zwischen den dem
Betrieb am nächsten liegenden Gewerbebauten und dem landwirtschaftlichen Betrieb auf
160 m ausdehnt.


Das geplante Gewerbegebiet rückt somit nicht wesentlich näher an den landwirtschaffli-
chen Betrieb, als die vorhandene Gewerbenutzung.


Sonstige Fachqesetze / Schutzqebietsausweisungen


Schutzausweisungen nach dem Wasserschutzrecht, Naturschutzrecht, Forstrecht oder
Denkmalschutzrecht sind im Plangebiet nicht gegeben.


Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes


16.3.1 SchutzgutMensch


Der überwiegende Teil des Plangebietes wird landwirtschaftlich genutzt.


Die landwirtschaftlich genutzte Feldflur ist von Wirtschaftswegen durchzogen, die zu Nah-
erholungszwecken (Spazieren gehen, Fahrrad fahren, Joggen) genutzt werden.


Das Plangebiet hat nur eine geringe Bedeutung zur Naherholung für die Bewohner der
angrenzenden Siedlungsbereiche.


Durch die westlich verlaufende Landesstraße L 3303 und die westlich verlaufende A 67
ist das Plangebiet durch Lärm und Abgase beeinträchtigt. Außerdem ist das Plangebiet
durch Fluglärm belastet.


16.3.2 Schutzgut Boden


Das Plangebiet zeichnet sich durch eine gleichmäßig ebene Oberflächengestalt mit ge-
ringem Gefälle in (süd-)westliche Richtung aus.
Die mittlere Höhe über NN beträgt 90,5 m NN (L 3303: 90 m NN, Nord-Süd-
Entwässerungsgraben 91,5 m NN).


Die geologischen Verhältnisse im Gemeindegebiet haben sich im Pleistozän, der jüngsten
erdgeschichtlichen Periode, ausgebildet.


Die geologischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet sind zweigeteilt. Der westliche
Bereich ist eine hochflutlehmfreie pleistozäne Terrassenfläche, der östliche Bereich ist mit
Hochflutlehm überlagert. (HLB (19s9): Geologische übersichtskarte von Hessen 1:300.000; Wiesba-
den)
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Die Bodenverhältnisse im Plangebiet stehen in Abhängigkeit zur Geologie (nach HLB (1eeo):
Bodenkarte der nördlichen Oberrheinebene '1 :50.000; Wiesbaden).


Geologie Terrassensandgebiet (Westliches Plangebiet)


Bodentyp (Gley-Braunerde) bis Pseudogley aus Decksediment über lehmigtonigem
Terrassenmaterial (Sand und Kies)


Bodenarten l: (30-100 cm): schwach schluffiger bis lehmiger Sand, z.T. kiesig
ll: (20-100 cm): toniger Sand bis sandigtoniger Lehm
lll: Sand bis Kies


Merkmale - carbonatfrei, in tieferen Profilbereich z.F. carbonatreich,
- Wasserdurchlässigkeit im obereren Profilbereich hoch, darunter


gering (Staukörper), mittel staunaß, sehr schwach grundnaß
- ausgeprägter Wechsel von Vernässung und Austrocknung
- geringesbismittleresSchwermetallrückhaltevermögen
- mittleresNitratrückhaltevermögen
- Grundwasserstand: 130-200 cm unter GOF


Geologie Hochflutlehmbereich (Östliches Plangebiet)


Bodentyp Kalkgley bis kalkhaltigerGleyaussandig-schluffigen Hochflutsedimenten
über Terrassensand


Bodenarten I (60-100 cm): schluffiger Sand bis sandig-schluffiger Lehm
ll: Sand bis Kies


Merkmale - carbonatreich
- hohe Wasserdurchlässigkeit, schwach bis mittel grundnaß
- ausgeprägter Wechsel von Vernässung und Austrocknung
- mit Schwermetallen nicht belastbar
- geringes Nitratrückhaltevermögen
- Grundwasserstand. T0-130 cm unter GOF


Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
nicht bekannt.


Mit Asphalt oder Beton sind im Untersuchungsgebiet Teile der Wirtschaftswege versie-
gelt. Die anderen Wirtschaftswege sind unbefestigt. Aufgrund der geringen Nutzung sind
Abschnitte des Weges bis auf Fahrspuren bewachsen. Entlang der L 3303 befindet sich,
bedingt durch den Bau des Kreisverkehrs, eine Fläche mit offenem Boden.


Die Sande und Kiese des geologischen Untergrundes sind in Bezug auf ihre landwirt-
schaftliche Verwendungsmöglichkeit von guter bis mittlerer Qualität (HLELL (1989); Standort-
karte von Hessen, Rohstoffkarte, 1 : 50.000); Wiesbaden).


Die Böden des Plangebietes sind für die landwirtschaftliche Nutzung als wertvoll ein-
zustufen (Flächenschutzkarte Hessen). lm Plangebiet finden sich keine seltenen oder ge-
fährdeten Bodentypen. Die zum Großteil unversiegelten Bodenbereiche besitzen vielfälti-
ge Funktionen für den Naturhaushalt. Sie haben eine Bedeutung als Lebensraum für Tie-
re und Pflanzen, als Speicher von Niederschlagswasser und als Filter von Schadstoffen.


lm Gegens atz zur vernachlässigbaren Erosionsgefährdung durch Niederschläge ist die
Erosionsgefährdung durch Wind aufgrund der Bodenart, des flachen Reliefs und feh-
lender windbremsender Strukturen als hoch einzustufen.


Natürliche Bodenstruktur und -gefüge sind durch die landwirtschaftliche Bearbeitung
anthropogen verändert.


16.3.3 Schutzgut Wasser


lm Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Östlich des Plangebietes ver-
läuft in Nord-Süd-Richtung ein nur zeitweise wasserführender Entwässerungsgraben.
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Die Grundwasserverhältnisse im Gemeindegebiet Büttelborn sind anthropogen beein-
flusst.


Die zunehmende Versiegelung von Flächen auch im Planungsraum hat eine Verminde-
rung der Grundwasserneubildungsrate zur Folge. Durch die gleichzeitige Entnahme von
Grundwasser im Ried sind die Grundwasserstände seit 1961 insgesamt abgesunken.


Westlich des Untersuchungsgebietes und im nördlich angrenzenden Gewerbegebiet sind
(Lösch-)Brunnen gebohrt.


Südöstlich des Untersuchungsgebietes befindet sich im Hegwald eine Grundwasser-
messstelle (Nr. 5270520).


Die Wassenvirtschaftlich-ökologische Gesamtplanung Ried (Regierungspräsidium Darm-
stadt, 1985) gibt den Grundwasserflurabstand mit 1-2 m an (gemessen am 05.10.1981).
Die Höhengleiche des oberen Grundwassers ist danach 88 m NN (L 3303) und 89 m NN
(Entwässeru ngsg ra ben).


lm Plangebiet übenviegen grundwassernahe Standorte. Nach der Bodenkarte liegt der
Grundwasserspiegel zwischen 70 unter 200 cm unter GOF, d. h. es überwiegen grund-
wassernahe Standorte.


Bis 1986 wurden an der Grundwassermessstelle im Hegwald regelmäßig die GW-
Pegelstände kontrolliert. Nach den vorliegenden Daten ist der GW-Stand seit 1961 von
91,80 NN (im Jahresmittel) kontinuierlich auf 89,63 NN (im Jahresmittel 1986) gefallen.


Zusätzliche Wasserentnahmen und nicht ausreichend hohe Grundwasserstände führen
zu Schäden in Waldgebieten u.a. im Büttelborner Wald. Um diesen Schäden entgegen-
zuwirken, hat die Gemeinde Büttelborn zusammen mit den Städten Weiterstadt und
Griesheim das Projekt ,,Grundwasserbewirtschaftung" realisiert. Zur Verbesserung der
Grundwassersituation wurde das bestehende Beregnungsnetz des Beregnungs- und Bo-
denverbandes Griesheim bis u.a. in den Büttelborner wald hinein verlängert und dort an
die Versickerungseinrichtungen bzw. die Einleitebereiche angeschlossen. Das aus drei
Brunnen im Westen Griesheims geförderte Grundwasser wird im Büttelborner Wald zur
Anhebung der Grundwasserstände versickert.


Das Untersuchungsgebiet weist eine mittlere Grundwasserergiebigkeit auf. Trotz der nur
mäßigen Niederschlagshöhen ist der Neubildungsanteil daraus am bedeutendsten. Die
teilweise gute Durchlässigkeit sandiger Schichten bedingt aber auch eine hohe Ver-
schmutzungsempfindlichkeit, die sich in Bereich mit überlagernden Lehmen verringert.
(Hess. Landesamt f. Bodenforschung (1991): Hydrologisches Kartenwerk Hessen M. 1 :300.000, Wiesbaden)


Aufgrund der landwirtschaftlichen lntensivnutzung auf den durch hohe Wasserdurch-
lässigkeit, geringes (bis mittleres) Nitrat- und Schwermetallrückhaltevermögen ge-
kennzeichneten Böden ist von einer Belastung des Grundwassers mit Nitraten, Pestiziden
und deren Abbauprodukte auszugehen.


Die Möglichkeit der Niederschlagswasserversickerung ist abhängig von der Durchläs-
sigkeit des Bodens und des Grundwasserstandes. lm Bereich der Hochflutlehme (östli-
ches Plangebiet) dürfte der Durchlässigkeitsbeiwert weniger hoch sein.
Dies bedeutet, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser vor allem im westlichen
Teil des Untersuchungsgebietes möglich ist. Und dort jeweils aufgrund des hohen
Grundwasserstandes oberflächennah, d. h. flächig in Mulden und nicht in Rigolen oder
Schächten.


Da der GW-Stand in enger Relation zu den Niederschlägen steht, ist eine Überprüfung
der kleinräumlichen GW-Situation ratsam.


16.3.4 Schutzgut Klima / Luft


Büttelborn ist klimatisch dem Rhein-Main-Gebiet zuzuordnen. Typische Merkmale sind re-
lativ hohe Lufttemperaturen, geringe Niederschlagshöhen und niedrige Windge-
schwindigkeiten.
Die meisten Niederschläge fallen im Sommer in Form von gewitterlichen Starkregen.
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Die mittlere Anzahl der Tage mit Nebel liegt bei 50 bis 70. Es treten überwiegend Talne-
bel auf.
Hauptwindrichtung ist im Sommer Süd bis Südwest. lm Winter bringen Winde aus Nord-
ost bis Ost Kälte. (HLELL (1981): Das Klima von Hessen; Wiesbaden)


Die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes sind typische Kaltluftent-
stehungsgebiete. ln windschwachen Strahlungsnächten findet eine Abkühlung der bo-
dennahen (= bis 2 m Höhe) Luftschichten statt. Die Kaltluft fließt entsprechend dem flach
geneigten Großrelief langsam in westliche Richtung.


Aufgrund der fast ebenen Topographie und dem geringen Gehölzbewuchs passieren die
Winde weitgehend ungebremst das Plangebiet.


Die sommerlichen Starkwinde aus südwestlichen und die winterlichen Kaltluft bringenden
Winde aus östlichen Richtungen passieren ungehindert das Plangebiet und belasten die-
ses entsprechend (Aufenthalt im Freien, höherer Heizenergiebedarf im Winter).


Bioklimatisch ist Büttelborn der Oberrheinebene mit vermehrt auftretender Wärmebe-
lastung zuzuordnen. Die für den Menschen unangenehme, und den Kreislauf belastende
Wärme tritt hauptsächlich bei sommerlichen, strahlungsreichen Hochdruckwetterlagen mit
hoher Temperatur, hoher Feuchte und geringer Luftbewegung auf (Akadamie für Raumfor-


schung und Landesplanung (1988): Das Bioklima in der BR Deutschland, M 1 : 1.500.000; Hannover). ln
dieser Situation von Bedeutung sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen in ihrer Funktion
als Kaltluftentstehungsgebiete. Bei windschwachen Wetterlagen fließt die hier entstehen-
de Kaltluft von Süden her in die Siedlungsfläche von Büttelborn. Sie bewirkt dort die Zu-
fuhr von Frischluft und trägt zum Temperaturausgleich bei. Dieser Vorgang ist besonders
bei austauscharmen lnversionswetterlagen von Bedeutung. Gebäude und dichte Vegeta-
tion stellen Kaltluftbarrieren dar, die diese stauen oder über das Hindernis hinweg leiten.


Die das Plangebiet im Westen begrenzende L 3303 und die A 67 beeinträchtigen das
Plangebiet durch Lärm und Abgase.


Der mit der intensiven Landwirtschaft einhergehende Spritzmitteleinsatz stellt gleichzeitig
eine Beeinträchtigung der Luftqualität dar. Geruchsbelästigungen gehen vom Ausbringen
von Gülle aus.


16.3.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt


Die Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte im März 2007 und wurde durch
Begehungen im September 2007 ergänzt. Die Ergebnisse sind in der Bestandskarte dar-
gestellt (siehe Abbildung 4).


Biotoptypen im Plangebiet


Landwi rtschaftliche N utzf lächen


Die intensive landwirtschaftliche Nutzung dominiert das Erscheinungsbild. Neben Ge-
treide wird Spargel und vereinzelt Gemüse angebaut. Einige kleinere Parzellen werden
als Streuobstwiese genutzt. Die Flächen werden nahezu parzellengenau bewirtschaftet.
Räumlich gliedernde und ökologisch wirksame Vegetationselemente fehlen nahezu völlig.


Streuobstwiesen


Die Streuobstbereiche werden teils extensiv mit Hochstamm (Fl. 14, Paz. 68), teils inten-
siv mit Buschstamm (Fl. 14, Parz.93) genutzt.


Ruderalfluren


Ruderalfluren finden sich in zunehmenden Maße in Bereichen die als Lagerfläche für
Baumaterialien, Aushub oder Stellflächen für landwirtschaftliches Gerät genutzt werden.
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Gehölzbestand


Neben einem einzelnem Obstbaum (Apfel)weist das Untersuchungsgebiet keinen Ge-
hölzbestand auf. Unmittelbar östlich des Plangebietes entlang des Entwässerungsgra-
bens finden sich Ufergehölze aus heimischen Straucharten (Feldahorn, Hainbuche,
Rainweide, Weißdorn, Wildrose, Brombeere, Schlehe, Holunder, Heckenkirsche u^a.).


Feldweqe


Ein Teil der Feldwege ist mit ausdauernden Gras-Kraut-Trittgesellschaften bewachsen.


Die bewachsenen Feldwege tragen zumindest in geringem Maße als lineare Elemente zur
Vernetzung bei und erfüllen Minimalfunktionen von Ackerstreifen.


Fauna / Zootoptypen


Die im März20O7 vorgenommene Bestandsaufnahme wurde durch drei Begehungen er-
gänzt um festzustellen, ob Hinweise auf besonders geschützte Arten wie Feldhamster
(Cricetus cricetus) oder Zauneidechsen (Lacerta agilis) erkennbar sind. Zudem gibt es ei-
ne umfangreiche avifaunistische Erhebungen des NABU Kreisverband Groß-Gerau, wel-
che als Bestandliste herangezogen werden kann. Folgende ableitende Aussagen auf-
grund der Habitatstrukturen können getroffen werden:


I ntensiv qenutzte landwirtschaftliche Flur


Das Tierartenspektrum wird im wesentlichen durch die Art und lntensität der land-
wirtschaftlichen Nutzung bestimmt und begrenzt.


Das biotische Potenzial des Plangebietes ist auf den Flächen mit landwirtschaftlicher ln-
tensivnutzung als gering einzustufen.


Acker/Sonderkulturen: Die größte Artenzahl und Zoomasse der Bodenoberfläche intensiv
bewirtschafteter Ackerkulturen entfällt auf Wintergetreideanbau. Andere Halm-
fruchtkulturen, Raps und Hackfrüchte zeigen in dieser Reihenfolge geringere Werte.
Die Fauna der Bodenoberfläche, vor allem Bodentiere, ist an die Lebensbedingungen der
wiede rkehrend gestörten Sta ndorte an gepasst.


Ruderalfluren


Einen deutlich höheren ökologischen Wert erreichen die Ruderalfluren, insbesondere
durch die sich ausbildenden Blütenhorizonte (Nahrung) und das Verbleiben der trockenen
Stengel (Überwinterung). Sowohl lnsekten als auch erdbewohnende Kleintiere sind typi-
sche Bewohner und gleichzeitig wichtiger Bestandteil der Nahrungskette.


Die Lagerflächen stellen einerseits als Ruderalflächen Rückzugsbiotope, vor allem für ln-
sekten und Kleintiere dar, werden aber durch die Lagernutzung in ihrem Wert einge-
schränkt.


Gehölze


Lediglich die Streuobstflächen und der Einzelbaum weisen als Rückzugs- und Trittstein-
funktionen für die Pflanzen- und Tierwelt ein biotisches Potenzial auf .


Erqebnis der Beqehunqen im September 2007:


Bei den Begehungen wurden die für Zauneidechse (und Schlingnatter) geeigneten Hab-
tatstrukturen überprüft. lm Untersuchungsgebiet sind dies Strukturelemente wie Steinhau-
fen, Offenflächen (Sonnenplätze) und die Krautschicht der Ruderalflächen. Es wurden
keine Zauneidechsen oder sonstige Reptilien gefunden. Die Überprüfung fand jeweils an
sonnigen, warmen Tagen um die Mittagszeit statt.


Da der Feldhamster ein typischer Bewohner der offenen Feldlandschaft ist, wird das Un-
tersuchungsgebiet auf dessen Vorkommen hin beurteilt. Es handelt sich nicht um eine
Feldhamster - Verdachtsfläche nach dem Gutachten über die Verbreitung des Hamsters
in Hessen. (Büro für Freiraumplanung und Ökologie, 2003). Nach den Kriterien potentiel-
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ler Hamsterflächen weist das Untersuchungsgebiet für Feldhamster einen zu geringen
Grundwasserflurabstand auf. lm Untersuchungsgebiet liegt dieser zwischen 0,7-1,2 m.
Für Feldhamster darf der Grundwasserspiegel höchsten 1,2 m unter Geländeoberkante
ansteigen (Artensteckbrief nach Gall, 2003 und 2006). Bei der Begehung wurden keine
Hamsterbaueingänge gefunden (Aktivitätsphase des Feldhamsters reicht in Hessen etwa
von April bis Oktober). Es waren viele Mauslöcher und Grabestellen vom Feldhasen zu
sehen. Ein Feldhase (RLD 3, RLH 3)wurde gesichtet.


Die Beurteilung der avifaunistischen Bestandsaufnahme ist folgendermaßen zu bewerten:
Die Bestandsaufnahme des NABU nennt einige Arten wie Eichelhäher oder Saatkrähe die
ohne weiteres ausweichen können. Arten wie Feldlerche, Rotkehlchen und Amsel (gelb
markiert in der NABU-Liste) stellen keine Besonderheit dar, da diese beijedem Baugebiet
zu erwarten sind. Besondere Relevanz entfalten Vogelarten die im Plangebiet brüten,
nach der Vogelschutzrichtline im Anhang 1 aufgeführt und entsprechend nach BNatSchG
streng, bzw. besonders streng geschützt sind und auf einen besonders hohen Wert hin-
weisen da sie nicht überall anzutreffen sind. Hierzu zählen Haubenlerche, Rebhuhn und
Schafstelze. Alle drei Arten sind Bodenbrüter. Die Haubenlerche besiedelt Areale, die in
erster Linie von der Sukzession weitgehend noch nicht eingenommen wurden, wie aufge-
schüttete Dämme. Dies ist auf einer Parzelle im Untersuchungsgebiet, wo ein Erdwall
aufgeschüttet und mit Rindenmulch abgedeckt wurde gegeben. Die Haubenlerche, die
meist auch im Winter in ihrem Lebensraum verbleibt sucht siedlungsnahe Strukturen auf.
Das Rebhuhn sucht Wiesen, Acker und ruderalisierte Felder auf. Die Schafstelze lebt e-
benfalls auf ruderalisierten und auch stark verbrachten Flächen. Alle dreiArten mögen
zur Habitatbereicherung Einzelgehölze. Für diese drei Vogelarten trifft der Verbotstatbe-
stand des $ 42 Abs.1 Nr. 3 zu. Demnach ist es verboten Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören. Daher sind für diese Arten alternative Lebens-
räume zur Verfügung zu stellen, damit die ökologische Funktion der von dem Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhanq weiterhin
erfüllt sein wird ($ 42 Abs. 5 BNatSchG). Unter dieser Voraussetzung ist dann keine Aus-
nahme erforderlich. Sinnvolle Maßnahmen in dem Zusammenhang sind Nutzungsexten-
sivierung und Strukturanreicherung der verbleibenden Feldflur vor Beginn der Baumaß-
nahmen. Diese vorqezoqenen Ausoleichsmaßnahmen sind Voraussetzung für die An-
wendung des $ 42 Abs.5 BNatSchG.


Zu diesem Zweck wird eine 6.055 m2 große Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung
herausgenommen (Gem. Büttelborn, Flur 17, Flurstücknummern 42 und 43). Auf diesen
Flächen kann eine flächenhafte Brache in derzeit intensiv genutzter Feldflur entwickelt
werden. Diese Flächen sind durch eine Mahd ca. alle drei bis fünf Jahre zu pflegen und
als Brache zu erhalten. Eine Erhöhung des Strukturreichtums wird in unmittelbarer Nähe
des Plangebietes durch die Anderung der Pflege der Grabenparzelle und das Anpflan-
zung von Einzelgehölzen erreicht. Diese Strukturen dienen dann auch den anderen Vo-
gelarten als Nahrungsbiotope.


Besonders bemerkenswert ist noch das Vorkommen des Schwarzkehlchens. Dieses
kommt zwar nicht im UG, aber in den Gehölzstrukturen des südlich angrenzenden Gra-
bens vor. Hierfür ist eine Pufferzone zwischen dem neuen Gewerbegebiet und der südli-
chen Grabenstruktur zu schaffen. Zu diesem Zweck wird die Gemeinde Büttelborn ihren
gemeindeeigenen Flächenanteil an den zukünftigen Rand des Plangebietes legen. Ein 5
m breiter Streifen wird auf dieser Fläche mit Gehölzen bepflanzt.


16.3.6 Schutzgut Landschaft


Das Landschaftsbild wird durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Räumlich ge-
fasst wird der Großraum durch den Siedlungsrand von Büttelborn und dem südöstlich ge-
legenem Wald (Hegwald).


Vertikale Vegetationsstrukturen sind ein Einzelbaum und Streuobstwiesen.


Der Siedlungsrand von Büttelborn (Gewerbegebiet Darmstädter Straße Süd) ist durch
Mauern und Zäune klar markiert. Die horizontale landwirtschaftliche Flur geht entlang der
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geraden Parzellengrenze ohne Übergang in die Eingrünung der Gewerbeflächen über, in
denen derzeit nur die Gebäude vertikal wirksam sind. Die vorhandenen Gehölzbestände
sind Neuanpflanzungen und daher noch nicht ausreichend vertikal wirksam. Ein Teil des
Gehölzbestandes setzt sich aus standortfremden Nadelgehölzen zusammen.


lm Grundsatz ist das Plangebiet und seine Umgebung durch die Ausgeräumtheit der
Landschaft geprägt. Doch bilden in mittlerer Entfernung die Gehölzbestände entlang des
Eichgrabens eine rahmende Kulisse.
lnnerhalb des Plangebietes erfährt das Landschaftsbild lediglich eine gering Belebung
durch die wenigen vertikalwirksamen Strukturen (Streuobstwiesen und Einzelbaum).


Ein typisches Element in der Gemarkung sind die auch am Rande des Untersuchungsge-
bietes vorkommenden naturnahen Entwässerungsgräben.


Der südliche Ortsrand von Büttelborn weist kaum eine landschaftsgerechte Eingrünung
oder einen fließenden Ortsrandübergang in die Landschaft auf.


Eine starke Beeinträchtigung der Erholungsnutzung stellen die Winde dar,


Die aus dem Gewerbegebiet von Büttelborn kommenden Straßen setzen sich in der Feld-
flur als zum Spazieren und Radfahren nutzbare Wirtschaftswege fort. Damit könnten sie
eine wichtige Funktion für die Erholung erfüllen, doch werden sie dieser Aufgabe auf-
grund ihres Standardausbaus weder aus gestalterischer noch aus fußgänger-funktionaler
Sicht gerecht. Darüber hinaus ist es fraglich, bzw. stark von der Eingrünung eines Ge-
werbegebietes abhängig, ob eine Naherholung über die Straßen und Wege eines Gewer-
begebiets angenommen wird.


Trotz der aufgezählten Beeinträchtigungen wird die südöstlich der Ortslage von Büttel-
born liegende Landschaft für die Erholung (Spazieren) in augenscheinlich hohem Maße
genutzt, da dies der einzige nicht durch Autobahnen, Eisenbahn oder Gewerbe beein-
trächtigte Bereich der Gemarkung ist. Zudem steht die Erholungsnutzung in engem Zu-
sammenhang mit dem benachbartem Wald.


16.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter


Sachgüter sind durch den Verlust landwirtschaftlicher Ertragsflächen betroffen.


16,3.8 Wechselwirkungen


Zwischen den einzelnen Schutzgütern besteht ein komplexes Wirkungsgefüge.


Vor allem zwischen den Schutzgütern Boden - Grundwasser - Kleinklima - Biotope be-
stehen Zusammenhänge. Durch Veränderungen, die das Schutzgut Boden betreffen, in
diesem Fall Überbauung und Versiegelung, kommt es gleichzeitig zu einer Verringerung
der Niederschlagswasserversickerung, zu einem Verlust von Freiflächen und somit zu ei-
ner Veränderung der kleinklimatischen Verhältnisse und zu einem Verlust von Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen.
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Abb. 4: Bestandsplan zum Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet ll", ohne Maßstab
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16.4 Beschreibung der Umweltauswirkungen und der Maßnahmen zur Vermeidung und
zur verringerung


16.4.1 Schutzgut Mensch


Auswirkungen


- Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche


- Verlust eines Naherholungsbereiches (angrenzende Felder)


- Zunahme des Verkehrs auf den Zubringerstraßen


- Verkehrslärmimmissionen durch Landesstraße L 3303, A 67 und neue Zufah1Lzum
Gewerbegebiet. Diese führen jedoch nicht zu Überschreitungen der Orientierungswer-
te der DIN 18005.


- Von den Gewerbebetrieben gehen keine Lärmemissionen aus, die zu Überschreitun-
gen der Orientierungswerte in den angrenzenden Wohngebieten führen.


Maßnahmen zur Vermeidung


Minimierung der Erschließungsflächen


Ergänzung der vorhandenen landwirtschaftlichen Wege


- Vielfältige Durchgrünung des Plangebietes durch Grünanlagen, Pflanzung großkroni-
ger Laubbäume, Dach- und Fassadenbegrünung.


Bewertung


Das Plangebiet besitzt eine geringe Bedeutung für die Naherholung.


Beeinträchtigungen durch Lärm auf das Plangebiet oder Lärmbeeinträchtigungen durch
die geplanten Gewerbebetriebe auf angrenzende Nutzungen sind nicht zu erwarten.


lnsgesamt kommt es nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch.


16.4.2 Schutzgut Boden


Auswirkungen


Durch die Überbauung und Versiegelung bisher unversiegelter Bereiche kommt es zu
einem dauerhaften Verlust von Bodenfunktionen. Es geht Boden für pflanzliches und
tierisches Leben sowie für bodenbewohnende Mikroorganismen verloren. Weiterhin
kommt es zu einer Veränderung der natürlichen Wasserkapaziläl (Wasserspeicher-
fähigkeit) und zur Beeinträchtigung der natürlichen Filterleistung zur Reinigung von
Oberflächenwasser.


lm Bereich der Baufelder und Zufahrtswege kommt es zu zeitweisen Bodenverdichtun-
gen, -aushub, -auffüllung, -umlagerung und Lagerhaltung. Dies hat eine Störung der
natürlichen Schichtabfolge und Zerstörung der Vegetationsschichten zur Folge und
führt zu einer Beeinträchtigung der biologischen Aktivität des belebten Oberbodens.


Durch Versiegelung und Überbauung kommt es zu dem Verlust der oberen Boden-
schichten.


Durch die geplante Überbauung geht Boden als Ackerfläche für die landwirtschaftliche
Produktion verloren.


Maßnahmen


Minimierung der Versiegelung und Überbauung durch sparsamen Flächenverbrauch
und geringen Erschließungsaufwand im öffentlichen und privaten Bereich (sparsames
Erschließungsnetz und Orientierung der Straßen- und Wegebreiten an Mindeststan-
dards).
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Beschränkung des befestigten bzw. überbauten Anteils von Grundstücksflächen und
Festsetzu ng ei nes Mindesta ntei ls an zu bepflanzender G ru ndstücksfläche.


Minimierung des Versiegelungsgrades und dadurch Erhöhung der Wasserdurchläs-
sigkeit durch Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen anstelle von Vollversie-
gelungen.


Sicherung und Wiedervennrendung des Oberbodens, insbesondere während der Bau-
maßnahmen.


Bewertung


Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes kommt es zu einer Beeinträchtigung des
Bodenpotenzials. Die bisher größtenteils unversiegelten Flächen des Plangebietes wer-
den versiegelt und bebaut. Dadurch verlieren diese Flächen ihre Bedeutung als Standort
für Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie ihre Funktion als Speicher für Nieder-
schlagswasser und als Filter von Schadstoffen.


Die durch Versiegelung und Bebauung hervorgerufenen Eingriffe in das Bodenpotenzial
sind als erheblich zu werten.


16.4.3 Schutzgut Wasser


Auswirkungen


- Verlust und Abnahme von natürlicher Versickerungsflächen durch Überbauung und
Versiegelung, dadurch Verringerung der Grundwasserneubildung.


Durch den erhöhten Oberflächenabfluss in die Kanalisation kommt es zu einer zusätz-
liche Belastung der Vorfluter.


Maßnahmen


Erhalt und Förderung der Grundwasserneubildung und Verringerung des Oberflächen-
abfluss durch Verzögerung, Nutzung, Versickerung und Verdunstung des Regenwas-
serabflusses.


* Verwendung wasserdurchlässiger Beläge auf Flächen mit geringer Nutzungsintensität
zur Erhöhung der versickerungsfähigen Fläche und zur Reduzierung des Oberflächen-
abflusses.


* Versickerung des auf Privatflächen anfallenden Regenwassers über durchlässige Be-
festigungen.


Nutzung des Niederschlagswassers der Dachflächen (Brauchwassernutzung)zur Ent-
lastung der Grundwasserentnahme.


Schutz der Gewässer und des Bodens vor Verunreinigungen durch Verwendung was-
serundurchlässiger Beläge auf LKW-Stellplätzen sowie sonstige Flächen, auf denen
betriebsbed i ngte Versch m utzu n gen auftreten kön nen.


Bewertung


Durch die geplanten Baumaßnahmen sind Auswirkungen auf den lokalen Wasserkreis-
lauf zu erwarten. Die Versiegelung von Flächen führt zum Verlust von natürlicher Ver-
sickerungsfläche und somit zu einer minimierten Grundwasserneubildungsrate, zu einem
erhöhten Oberflächenabfluss und zu einer minimierten Verdunstungsleistung.


Ein teilweiser Ausgleich der Eingriffe in den Wasserhaushalt erfolgt durch die Erhaltung
der Grundwasserneubildung (2.8. Flächenversickerung) und durch Verminderung der
Trinkwasserförderung (2.B. durch Nutzung von Regenwasser), die durch Festsetzungen
im Bebauungsplan gesichert werden.
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Mit Schreiben vom 21.03.2007 wurde der Gemeinde Büttelborn von der Unteren Wasser-
behörde des Kreises Groß-Gerau eine widerrufliche und bis zum 31.12.2017 befristete
Erlaubnis erteilt, Regen- und Mischwasser aus dem Regenüberlaufbecken RüB 1 in den
Flurgraben zum Landgraben in Flur 16, Nr. 6/3 der Gemarkung Büttelborn einzuleiten.
Somit wurde der Einleitung in den Flurgraben/Landgraben auch weiterhin zugestimmt .


Dennoch verbleiben Beeinträchtigungen des Wasserpotenzials, die jedoch als nicht er-
heblich einzustufen sind.


16.4.4 Schutzgut Klima / Luft


Auswirkungen


- Verlust von landwirtschaftlichen Flächen mit mäßiger Bedeutung für die klimaökologi-
sche Ausgleichsleistung.


Die geplante Bebauung führt tendenziell zu einer Erwärmung des Lokalklimas und zur
Abnahme der Luftfeuchtigkeit und damit zu einer Verschlechterung des Kleinklimas.


Durch Emissionen aufgrund der gewerblichen Nutzung und durch eine Erhöhung des
Verkehrsaufkommens, kommt es zu einer Beeinträchtigung der Luftqualität.


- Verminderte Luftverbesserung/ -filterung und Sauerstoffanreicherung durch Verlust
von Vegetationsflächen.


Maßnahmen


Durch Begrünungsmaßnahmen (Baumanpflanzungen, Grünanlagen und Gehölzstruk-
turen, Dach- und Fassadenbegrünungen) sowie durch Teilversiegelung und Begrü-
nung befestigter Flächen wird die Strahlungsbilanz und der Temperaturausgleich ver-
ringert sowie zur Luftverbesserung beigetragen.


- Verminderung des Verkehrsaufkommens in den Plangebieten durch ein flächenspa-
rendes Erschließungssystem.


Bewertung


Der Planbereich besitzt nur eine nur geringe klimatische Bedeutung als Kalt- und Frisch-
luftproduktionsfläche. Somit sind durch die Ausweisung des neuen Gewerbegebietes kei-
ne nachhaltigen Beeinträchtigungen für die klimatische Situation zu erwarten.


Die durch die Baumaßnahmen zu erwartenden Anderungen der kleinklimatischen Verhält-
nisse, so z.B. eine geringe Erhöhung der Lufttemperatur und eine Abnahme der Luft-
feuchtigkeit, können durch die in den Bebauungsplänen festgesetzten umfangreichen
Begrünungsmaßnahmen zum größten Teil ausgeglichen werden.


16.4.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt


Auswirkungen


- Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna
chen und Streuobstwiesen.


- Verlust von großflächigen Vegetationsflächen.


in Form von landwirtschaftlichen Flä-


Maßnahmen


- Vielfältige Durchgrünung des Plangebietes durch Grünanlagen, Pflanzung großkroni-
ger Laubbäume, Dach- und Fassadenbegrünung.


- Anlage von Vernetzungsstrukturen in Form von Baumreihen.
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- Wegen des Vorkommens des Schwarzkehlchens in den Gehölzstrukturen des südlich
angrenzenden Grabens ist eine Pufferzone zwischen dem neuen Gewerbegebiet und
der südlichen Grabenstruktur zu schaffen. Zu diesem Zweck wird die Gemeinde Büt-
telborn ihren gemeindeeigenen Flächenanteil an den zukünftigen Rand des Plangebie-
tes legen. Ein 5 m breiter Streifen wird auf dieser Fläche mit Gehölzen bepflanzt.


Um den Verlust eines Lebensraumes von Haubenlerche, Rebhuhn und Schafstelze
auszugleichen, finden in der Gemarkung von Büttelborn externe Ausgleichs- bzw.
Kompensationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Habitatansprüche der beein-
trächtigten Vogelarten wie folgt statt:


Extensivierung der Pflege der Grabenparzelle am Silcherhof, Flur 15 Nr. 122 und


Einzelstrauchpflanzung in der Grabenwange


Umwandlung von 6.055 m2 Acker in Brachfläche, Flur 17, Nr. 42 und 43.


Weitere externe Maßnahmen :


Maßnahme ,,Kiebitz" (Gemarkung Worfelden, Flur 7, Nr. 40): Umwandlung von ca.
10.000 m2 Acker, hauptsächlich in ,,Schwarzbrache". Ein kleinerer Anteil wird in Grün-
land umgewandelt.


Noch nicht verbrauchte Ökokontomaßnahmen im Wald: Maßnahmennummern 560,
561 (anerkannt aber noch nicht eingebucht) sowie 562 und 563, Umwandlung Fichten-
bestand in naturnahen Laubmischwald und Umwandlung Weihnachtsbaumkultur in na-
turnahen Laubmischwald mit Erhalt der vorhandenen Strauchvegetation


Noch nicht verbrauchte Ökokontomaßnahme Obstwiese und Baumpflanzung, natur-
nahe Grünlandeinsaat, Gemarkung Büttelborn, Flur 17, Nr. 61 - 63


Kompensationsmaßnahmen durch Maßnahmen der separaten Kompensationsmaß-
nahmenplanung im Büttelborner Südwald, Abteilungen 2Q, 22,30 und 33.


Bewertung


Der Planbereich wird für Flora und Fauna zum überwiegenden Teil als gering bzw. mäßig
wertvo(feingestuft. Dennoch kommen bemerkenswerte Vogelarten vor, deren Lebens-
raum verkleinert wird. Hierfür wird ein Ausgleich geschaffen. Zusätzlich werden umfang-
reiche Begrünungsmaßnahmen der Gewerbeflächen, insbesondere ein 5 m breiter
Pflanzstreifen entlang der Grenze zwischen Gewerbegebiet und Feldflur geplant, die zum
Ausgleich der Eingriffe dienen. Die Eingriffe in das biotische Potenzial sind erheblich, a-
ber durch zusätzliche Maßnahmen kompensierbar (siehe hierzu auch Kapitel 17 ff. und
separate Kompensationsplanung).


16.4.6 Schutzgut Landschaft


Auswirkungen


Durch die bauliche lnanspruchnahme ändert sich das Orts- bzw. Landschaftsbild von
einem ländlich geprägten Bereich in ein bebautes Gebiet.


Technische Überpragung des Landschaftsbildes.


Maßnahmen


Naturnahe und strukturreiche Durchgrünung des Baugebietes zur Einbindung in das
Ortsbild.


Schaffung eines harmonischen Übergangs in die freie Landschaft durch die Anlage
von begrünten Ortsrandstreifen.
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Bewertung


Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes kommt es zu einer Anderung des Land-
schaftsbildes. Die geplanten umfangreichen Begrünungsmaßnahmen sowie die Ausbil-
dung eines Ortsrandes sorgt für eine harmonische Eingliederung des neuen Baugebietes
in die Landschaft. Somit kommt es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen Oes Orts-
bildpotenzials.


16.4.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter


Auswirkungen


Durch die Überplanung des Gebietes gehen landwirtschaftliche Flächen verloren, die als
Ackerflächen intensiv genutzt werden und sehr gut erschlossen sind.


Bewertung


Durch die Überplanung des Gebietes gehen landwirtschaftliche Flächen verloren. Da-
durch ist der Eingriff als erheblich zu werten.


16.4.8 Wechselwirkungen


Zwischen den einzelnen Schutzgütern besteht ein komplexes Wirkungsgefüge.


Vor allem zwischen den Schutzgütern Boden - Grundwasser - Kleinklima - Biotope be-
stehen Zusammenhänge. Durch Veränderungen, die das Schutzgut Boden betreffen, in
diesem Fall Überbauung und Versiegelung, kommt es gleichzeitig zu einer Verringerung
der Niederschlagswasserversickerung, zu einem Verlust von Freiflächen und somit zu ei-
ner Veränderung der kleinklimatischen Verhältnisse und zu einem Verlust von Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen.


16.4.9 Zusammenfassende Bewertung


Durch die Umsetzung des Planvorhabens kommt es zu einer dauerhaften überbauung
und Versiegelung von Bodenflächen mit erheblichen negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden. Andere erhebliche negative Auswirkungen auf die in der Umweltprü-
fung behandelten Schutzgüter Mensch, Wasser, Klima, Luft, Tiere und Pflanzen sowie
Landschaft, Sach- und Kulturgüter konnten nicht festgestellt werden. Jedoch kommt es
durch die Umsetzung der Planung zu einem Verlust von landwirtschaftlichen Produktions-
flächen.


16.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes


Bei Durchführung der Planungen wird die landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes
aufgegeben und gewerbliche Bauflächen entwickelt. Die zu envartenden nachteiligen
Umweltauswirkungen beziehen sich vor allem auf den Bodenhaushalt. Durch die über-
bauung und Versiegelung der bisher unversiegelten Flächen kommt es zu dauerhaften
Veränderungen des Bodenhaushaltes.


Bei Nichtdurchführung der Planungen ist davon auszugehen, das die übenryiegend be-
stehende landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet beibehalten wird.


Alternativenprüfung


Die Alternativenprüfung erfolgte bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes.


Aufgrund der direkten Angliederung an das bestehende Gewerbegebiet und der unprob-
lematischen Erschließung, war diese Fläche von den insgesamtT untersuchten Flächen
die geeignetste für eine Gewerbeflächenausweisung.


16.6
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16.7 Beschreibung der Vorgehensweise / Schwierigkeiten bei der Ermittlung


Zur Erstellung des Umweltberichts für den Bebauungsplan wurde im März 2007 eine Be-
standsaufnahme des Gebietes erstellt. Unter Einbeziehung vorliegender Umweltinforma-
tionen über die Plangebiete wurde eine verbal-argumentative Abschätzung der zu erwar-
tenden U mweltauswirkungen vorgenom men.


Zur Beurteilung des Umweltzustandes und der Umweltauswirkungen der Planungen stan-
den folgende Fachgutachten zur Verfügung:


- Landschaftsplan der Gemeinde Büttelborn


- Flächennutzungsplan der Gemeinde Büttelborn


- Schallimmissionsplan der Gemeinde Büttelborn, deBAKOM GmbH, Gesellschaft für
sensorische Messtechnik, Akustik, Schallschutz, Olfaktometrie, Odenthal, Februar
2002


- Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan" Gewerbegebiet ll" und 3. Anderung
des Bebauungsplanes ,,Gewerbegebiet Darmstädter Straße Süd" (Dr. Gruschka lnge-
nieurgesellschaft mbH, Bensheim, September 2007).


Bei der Ermittlung der Umweltbelange gab es keine Schwierigkeiten. Gleichwohl beruhen
Angaben z.B. zu Beeinträchtigungen lokalklimatischer Verhältnisse durch die Bebauung
auf grundsätzlichen und allgemeinen Annahmen. So können einzelne Auswirkungen hin-
sichtlich ihrer Reichweite oder lntensität heute nicht eindeutig beschrieben werden.


Ansonsten werden im Rahmen der Umweltprüfung, grundsätzlich und soweit vorhanden,
technische Verfahren angewendet, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen.


Ü berwachu ng der Umweltauswi rku ngen ( Monitoring)


Nach $ 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen,
die auf Grund der Durchführung der Bauleitplanung eintreten, zu übenruachen. Dadurch
sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig ermittelt wer-
den und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden.


Zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring)wird die Gemeinde insbesonde-
re folgende Maßnahmen durchzuführen:


- ÜberprUfung der Annahmen zur Verkehrsbelastung und der damit verbundenen lm-
missionen und der gewerblichen lmmissionen auf der Grundlage der geltenden Prüf-
methoden durch Berechnungen und Beurteilungen.


- ÜberprUfung der Entwicklung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den öffentli-
chen und privaten Flächen.


Al lgemein verständ I iche Zusammenfassu ng


Die Gemeinde Büttelborn beabsichtigt die Entwicklung von gewerblichen Bauflächen für
ortsansässige und neue Gewerbebetriebe. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung dieser gewerbli-
chen Bauflächen geschaffen.


Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 23 ha und schließt unmittelbar südlich an das be-
stehende Gewerbegebiet,,Darmstädter Straße Süd" an. Derzeit wird die Fläche vor allem
landwirtschaftlich genutzt. Die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt über einen
Kreisel an der L 3303 und ausgehend vom Hessenring. Die Festsetzungen orientieren
sich am Bebauungsplan Darmstädter Straße Süd". Um das Orts- und Landschaftsbild
nicht zu beeinträchtigen werden im Plangebiet zu begrünende Flächen und eine Orts-
randeingrünung geplant.


16.8


16.9
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Durch die Umsetzung des Planvorhabens kommt es zu einer dauerhaften Überbauung
und Versiegelung von Bodenflächen mit erheblichen negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden. Durch die Überplanung des Gebietes gehen landwirtschaftliche Flä-
chen verloren.


lm Plangebiet und südlich angrenzend kommen bemerkenswerte Vögel vor. Die negati-
ven Auswirkungen auf die Avifauna werden durch Maßnahmen im Plangebiet und auf ex-
ternen Flächen ausgeglichen.


Eine zusätzlich notwendige Kompensation erfolgt durch Ökokontomaßnahmen und durch
Maßnahmen im Gemeindewald von Büttelborn.


Andere erhebliche negative Auswirkungen auf die in der Umweltprüfung behandelten
Schutzgüter Mensch, Wasser, Klima, Luft, Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und Kul-
turgüter konnten nicht festgestellt werden.


Zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) wird die Gemeinde insbesonde-
re die Annahmen zur Verkehrsbelastung und der damit verbundenen lmmissionen auf der
Grundlage der geltenden Prüfmethoden durch Berechnungen und Beurteilungen und die
Entwicklung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den öffentlichen und privaten
Flächen überprüfen.


17. Eingriffs-undAusgleichsbilanzierung
Um den nach Naturschutzrecht geforderten Ausgleich des geplanten Eingriffs zu bemes-
sen, wird ergänzend zur bereits erfolgten Darstellung des funktionalen Ausgleichs in ar-
gumentativer Form eine numerische Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung durchgeführt. Der
lnhalt dieser Bilanzierung ist eine Gegenüberstellung des Zustandes von Natur und Land-
schaft vor und nach der Durchführung der Baumaßnahmen, die durch den Bebauungs-
plan ermöglicht werden.
Die Bilanzierung erfolgt anhand der Kompensationsverordnung - KV vom 01.09.2005.


Bei der Bestandskartierung wurden die nicht im Bereich des Bebauungsplanes ,,Gewer-
begebiet Darmstädter Straße Süd" gelegenen Grundstücke entsprechend dem Bestand
bilanziert.


Die innerhalb dieses Bebauungsplanes gelegenen Flächen im Norden des Plangebietes
des,,Gewerbegebietes ll" werden entsprechend den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes ,,Darmstädter Straße Süd" gemittelt.


Am südlichen Rand des Gewerbegebietes,,Darmstädter Straße Süd" ist im übenruiegen-
den Bereich ein 10 m breiter Streifen als öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung:
Obstwiese mit Anpflanzen von Obstbäumen und nördlich angrenzend eine 5 m breite Flä-
che zum ,,Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern" festgesetzt. Daran schließt sich ein 1


m breiter Streifen Gewerbegebiet an. lm mittleren Bereich ist Dorfgebiet und ,,Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern" und im westlichen Bereich sind Private Grünflä-
che, Zweckbestimmung : Kleingärten mit überbaubaren Grundstücksflächen für Garten-
hütten und mit Anpflanzen von Bäumen festgesetzt.


Wären die Festsetzungen umgesetzt worden, hätte sich am Südrand übenruiegend eine
Baum- und eine Obstbaumhecke entwickelt. Dieser Bereich wird deshalb zur Hälfte als
Heckenpflanzung und Streuobstwiese (interpoliert nun 28 Wertpunkte) bilanziert.
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Tabelle 1: Bewertung des Bestandes in Biotopwertpunkten


Biotop-
Typ-Nr.


Biotoptyp
Bestand/


Bemerkungen


Wert-
punkte
pro m2


Flächen-
größe
in m2


Biotopwert
in Punkten


03.110 Streuobstwiese, intensiv bewirtschaftet 5stliche Fläche 32 5.277 168.864


03.1 30 Streuobstwiese. extensiv bewirtschaft et rvestliche Fläche 50 4.598 229.900


06.310 Extensiv genutzte Frischwiese Grünland 44 3.283 144.452


09 160 Straßenrand cffener Boden 13 2.420 31.460


10.6'10 bewachsene Feldwege Lagerplatz 21 5.752 120.792


10.610 bewachsene Feldwege Grasweg 21 5.541 1 16.361


11.191 Acker, intensiv genutzt 16 192.672 3.082.752


10.510
sehr stark oder völlig
versiegelte Flächen


Feldweg, betoniert ohne
Kanalanschluss


6 2.318 '13.908


10.510
sehr stark oder völlig
versiegelte Flächen


Erschließungsstraße,
Bestand


3 770 2.310


11.212 Gärten/Kleingartenanlage
Gärten im "GE
Darmstädter Str. Süd"


19 500 9.500


10.715
Dachflächen nicht begrünt, mit
Regenwasse rversickeru ng


MD und GE im "GE
Darmstädter Str. Süd"


6 1.210 7.260


02.400 "
03.1 1 0


Heckenpflanzung, heimisch (24 WP)
Streuobstwiese, intensiv bewirtschaftet
(32 WP)


Flächen im BPlan "GE
Darmstädter Straße
Süd''


28 8.876 248.528


3esamtsumme Plm2 17,9 233,217 4.176.087


Der Biotopwert des Bestandes beträgt 4.176.087 Punkte. Dies ergibt bei einer Fläche von
233.217 m2 einen Durchschnittswert von 17,9 Punkten pro m2.
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Tabelle 2: Bewertung der Planung in Biotopwertpunkten


Erläuterunqen zu den Tabellen 1 und 2:


02.400 *: Abwertung um 3 Biotopwertpunkte, da Störungsfaktoren durch angrenzende Gewerbebe-
triebe und Verkehr
( ) Trauffläche der Baumkronen, sie sind nicht in der Gesamtfläche des Plangebieies einbezogen.


Ergebnis:


Für den Geltungsbereich der des Bebauungsplanes ergeben sich aufgrund des Bestan-
des insgesamt 4.176,087 Biotopwertpunkte. Auf Grundlage der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes ergeben sich 2.203.009 Biotopwertpunkte. Dies entspricht einer Biotop-
wertdifferenz von - 1.973.078 Wertpunkten.


Typ Nr. Biotop-/Nutzungstyp Bemerkungen zum
Nutzungstyp


Wert-
punkte
pro m2


Flächen-
größe
in m2


Biotopwert
in Punkten


10.720 Dachflächen, extensiv begrünt
MD GRZ 0,4 20 % der
Dachflächen


19 6t 1.23!


10.715
Dachflächen nicht begrünt, mit
Regenwasserversickeru n g


MD GRZ 0,4 80 % der
Dachflächen


6 261 1.56(


11.221
arten- und strukturarmer
Hausgarten


MD Repräsentationsgrün /
Eingangsbereich "1"


14 8( 1.12(


11.221
arten- und strukturarmer
Hausgarten


VID Sonstige Begrünung auf den
3rundstücken


14 24e 3.44t


10.510 uersiegelte Flächen VID Sonstige Flächen 3 16t 49i


10.720 Dachflächen, extensiv begrünt
GE GRZ 0,8 20 % der
Dachflächen


19 33.06i 628.17t


10.715
Dachflächen nicht begrünt, mit
Regenwasserversickeru n g


GE GRZ 0,8 80 % der
Dachflächen


6 132.24i 793.48i


11.221
arten- und strukturarmer
Hausgarten


3E Repräsentationsgrün /
!ingangsbereich "1"


14 18.11 253.581


02.400* Heckenpflanzung, heimisch
3E Fläche für Grund-
stücksrandeingrünung "2"


24 9.221 221.49(


11.221
arten- und strukturarmer
Hausgarten


GE Sonstige Begrünung auf den
Grundstücken


14 13.98t 195.79(


11.221 Grünanlagen, strukturarm Verkehrsgrün 14 1.20! 16.87(


11.221 Straßenbegleitgrün
Baumscheiben der Straßen-
bäume in Verkehrsfläche bes.
Zweckbestimmung


14 37t 5.291


11.221 Grünanlagen, strukturarm Grünanlage, Rasen 14 46e 6.52t


10.510 versiegelte Flächen


Straßenverkehrsfläche, Fuß- unc


Radweg, Verkehrsflächen bes.
Zweckbstimmung (ohne
Baumscheiben)


3 23.08t 69.261


10.510
sehr stark oder völlig
versiegelte Flächen


Feldweg, betoniert ohne
Kanalanschluss


3 629 1.887


04.110 Einzelbaum, einheimisch,
standortgerecht


90 Einzelbäume (Planung) 31 (90 2.79t


GESAMTSUMME P/m: 9,4 233.21i 2.203.00!
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18. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
ln seiner Zielsetzung verfolgt der vorliegende Bebauungsplan die Umsetzung der im Bun-
des-Naturschutzgesetz vorgegebenen Hierarchie zum Schutz der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes:


1. Prüfung von Möglichkeiten zur Vermeidung des Eingriffes


2. Minimierung negativer Eingriffsfolgen


3. Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verluste


1. Prüfung von Möglichkeiten zur Vermeidung des Eingriffes


Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Schaffung von gewerblichen Bauflächen im Südosten von Büttelborn ge-
schaffen. Aufgrund der vorhandenen Nachfrage und dem knapper werdenden Angebot
an gewerblichen Bauflächen im Gemeindegebiet besteht ein Bedarf für die Aufstellung
des Bebauungsplanes.


lm Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet und aufgrund der verkehrsgünstigen
Lage an der Landesstraße 3303 bietet sich hier eine Erweiterung der Gewerbeflächen an.


An der Verwirklichung des Bebauungsplanes besteht somit ein öffentliches lnteresse, da
sich die Ansiedlung von Gewerbebetrieben nachhaltig positiv auf den Arbeitsmarkt aus-
wirken wird. Damit besteht das Erfordernis zur Aufstellung des Bebauungsplanes.


Durch die Ausweisung von Gewerbegrundstücken wird den Belangen der Wirtschaft ins-
besondere ihrer mittelständischen Struktur Rechnung getragen. Die Ansiedlung von Ge-
werbebetrieben trägt zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Die Gemeinde
Büttelborn räumt den Belangen der Wirtschaft und der Bereitstellung von Arbeitsplätzen
in diesem Bereich einen Vorrang vor den Belangen von Natur und Landschaft ein.


Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei der betreffenden Fläche
zum überwiegenden Teil um eine weitgehend ausgeräumte Landschaft mit intensiver
landwirtschaftlicher N utzung handelt.


Aus den oben genannten Gründen erscheint der Eingriff in Natur und Landschaft, der
durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Gewerbegebiet ll" vertretbar und ist somit
nicht vermeidbar.


2. Minimierung negativer Eingriffsfolgen


Die Minimierung negativer Eingriffsfolgen wird im Plangebiet u.a. durch folgende Maß-
nahmen angestrebt:


Mindestmaße bei den Erschließungsflächen


Beschränkung der baulichen Höhen der baulichen Anlagen


- Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen bei der Herstellung von Verkehrsflä-
chen mit geringer Nutzungsintensität


3. Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verluste


Es verbleiben Beeinträchtigungen für die ein naturschutzrechtlicher Ausgleich zu erbrin-
gen ist. Unter anderem durch folgende umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen wird ein
Ausgleich für Eingriffe erreicht:


- Versickerung des Niederschlagswassers der privaten Baugrundstücke


Begrünung und Eingrünung der Baugrundstücke


Baumanpflanzungen im öffentlichen Straßenraum


Festsetzung von Mindestqualitäten der Anpflanzungen


Dachbegrünung und Fassadenbegrünung
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Trotz dieser Ausgleichsmaßnahmen ist ein Defizit von 1.973.078 Wertpunkten zu ver-
zeichnen,


Dieses Defizit wird z.T. durch das Ökokonto der Gemeinde Büttelborn wie folgt ausgegli-
chen.


Gesamtdefizit: - 1.973.078 Wertpunkte


Noch nicht verbrauchte ökokontomaßnahme Obstwiese
und Baumpflanzung, naturnahe Grünlandeinsaat, Gem.
Büttelborn, Flur 17, Nr. 61-63:


+ 45.267 Wertpunkte


Noch nicht verbrauchte Ökokontomaßnahme im Wald:
Maßnahmennummer 560 und 561 (anerkannt aber noch
nicht eingebucht)


+ 162.294 Wertpunkte


Noch nicht verbrauchte Okokontomaßnahme im Wald:
Maßnahmennummer 562 und 563


+ 123.000 Wertpunkte


Verbleibendes Kom pensationsdefizit: 1.642.517 Wertpunkte


19.


19.1


Zur weiteren Verringerung dieses Defizits sind Kompensationsmaßnahmen außerhalb
des Plangebietes notwendig.


Kom pensatio nsmaßnah men


Maßnahmen in der Feldflur und am Eichgraben


Für drei im Plangebiet kartierte Vogelarten (Haubenlerche, Rebhuhn und Schafstelze)
sind alternative Lebensräume zur Verfügung zu stellen, damit die ökologische Funktion
der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlich en Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt sein wird ($ 42 Abs. 5 BNatSchG). Sinnvolle Maßnahmen
sind Nutzungsextensivierung und Strukturanreicherung der verbleibenden Feldflur.


Zu diesem Zweck wird eine 6.055 m2 große Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung
herausgenommen (Gem. Büttelborn, Flur 17, Flurstücknummern 42 und 43). Auf diesen
Flächen kann eine flächenhafte Brache in derzeit intensiv genuizter Feldflur entwickelt
werden.


Gem. Büttelborn, Flur 17, Flurstücke 42 und 43


Größe: 6.055 m2
Bestand. Acker
Ausgleichsmaßnahme: Umwandlung in eine flächenhafte Brache


Bilanzierunq nach KV:


Bestand 6.055 m2 x 16 WP (Acker) = 96.880 WP
Ausgleich 6.055 m2 x 26 WP (naturnahe Grünlandeinsaat 21 WP und Brache 39 WP
gewichtet interpoliert, d.n.21WP, aufgewertet um 5 WP) = 157.430 WP
Differenz + 60.550 WP


Eine Erhöhung des Strukturreichtums wird in unmittelbarer Nähe des Plangebietes durch
die Anderung der Pflege der Grabenparzelle am Silcherhof, Flur 15 Nr. 12) und das An-
pflanzung von Einzelgehölzen erreicht. Diese Strukturen dienen dann auch den anderen
Vogelarten als Nahrungsbiotope.
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Grabenparzelle am Silcherhof (Gem. Büttelborn, Flur 15, Flurstü ck 1221


Größe 5.274 m2


Bestand: naturfern ausgebauten Gräben
Ausgleichsmaßnahme: 1/3 der Fläche (Südböschung wird durch Pflanzung von Salix fra-
gilis, (Salix viminalis - im unteren Grabenbereich) und Viburnum opulus verändert von
05.243 naturfern ausgebaute Gräben zu 02.400 Gebüschpflanzung heimisch,
Ende der intensiven Pflege, Mahd alle zwei Jahre für die Gesamtgrabenparzelle


Bilanzierunq nach KV:


Bestand 1.758 m2 x7 WP (naturfern ausgebaute Gräben) = 12.306 WP
Ausgleich 1.758 m2 x 27 WP (Gebüschpflanzung, heimisch) = 47 .466 WP


Differenz + 35.160 WP


Maßnahme ,,Kiebitz", Gem. Worfelden, Flur 7, Flurstück 40


Größe: 10.000 m'z


Bestand: Acker
Ausgleichsmaßnahme: Grünlandeinsaat


Bilanzierung nach KV:


Bestand 10.000 m2 x 16 WP (Acker) = 160.000 WP
Ausgleich 10.000 m2 x 21 WP (naturnahe Grünlandeinsaat 21 WP = 210.000 WP
Differenz + 50.000 WP


19.2 Zusammenfassung


Gesamtdefizit: - 1.973.078 Wertpunkte


Ökokontomaßnahme Obstwiese + 45.267 Wertpunkte


Ökokontomaßnahme im Wald, Nummer 560 und 561 + 162.294 Wertounkte


Ökokontomaßnahme im Wald, Nummer 562 und
563(anerkannt aber noch nicht einoebucht)


+ 123.000 Wertpunkte


Nutzungsextensivierung in der Feldflur (Flur '17 , Nr. 42
und 43)


+ 60.550 Wertpunkte


Grabenparzelle am Silcherhof (Fl. 15, Nr. 122) + 35.160 Wertpunkte


Maßnahme,,Kiebitz", Gem. Worfelden, Flur 7, Nr. 40 + 50.000 Wertpunkte


Verbleibendes Komoensationsdefizit: - 1.496.807 Wertounkte


Nach Anrechnung dieser Maßnahmen verbleibt immer noch ein Kompensationsdefizit von
1 .496.807 Wertpu n kten.


Dieses noch verbleibende Defizit wird in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehör-
de durch Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Vogelparkes Biebesheim, innerhalb
des Golfplatzes Bachgrund in Worfelden und durch Nutzungsverzicht im Gemeindewald
Büttelborn ausgeglichen.


19.3 WeitereKompensationsmaßnahmen


Durch die Anlage einer Stromtalwiese im Bereich des Vogelparkes Biebesheim (Flur 24,
Parzelle 62 mit 39.688 m2) wird eine Aufwertung um 10 Wertpunkte pro m'erzielt. Dies
entspricht 396.880 Wertpunkten. Der Erwerb der Fläche durch die Gemeinde und die
Maßnahmen sind mit dem Betreiber abgestimmt. Der Betreiber wird die Maßnahme bei
der Unteren Naturschutzbehörde beantragen und vertraglich sichern.
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Durch Maßnahmen am Golfpark Bachgrund in Worfelden ist eine Biotopaufwertung von
333.000 Wertpunkten von der Unteren Naturschutzbehörde anerkannt worden. Diese
Kompensationsmaßnahmen werden dem Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet ll" im Ganzen
oder anteilig zugeordnet.


Zusätzliche Biotopwertpunkte werden durch Nutzungsverzicht im Gemeindewald Büttel-
born in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erzielt. Die Konkretisierung er-
folgt durch vertrag liche Vereinbarungen.


Durch die lnanspruchnahme des Ökokontos, der externen Kompensationsmaßnahmen,
der Maßnahmen im Gemeindewald der Gemeinde Büttelborn und durch zusätzliche Maß-
nahmen kann das durch den Bebauungsplan hervorgerufene Defizit vollständig ausgegli-
chen werden.


Hinsichtlich dieser externen Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes
wurden zwischen der Gemeinde Büttelborn und der Unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises Groß-Gerau vertragliche Vereinbarungen durch einen öffentlich-rechtlichen
Vertrag getroffen.
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ZUSAMM ENFASSENDE ERKLARUNG


Nach $ 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen.
Die zusammenfassende Erklärung muss folgende Angaben enthalten:


- die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden sowie


- aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmög lichkeiten gewählt wurde.


1. Verfahrensablauf


. Aufstellungsbeschluss gemäß g 2 Abs. 1 BauGB am 09.05.2007


. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange gemäß $ 4 Abs. 1 BauGB eingeleitet am 11 .05.2007 und 18.06.2007


. Frühzeitige öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer öffentlichen Auslegung ge-
mäß g 3 Abs. 1 BaUGB vom 29.05.200T bis 29.06.2007


. Prüfung und Entscheidung über die Stellungnahmen zum Vorentwurf gemäß S 4
Abs. 1 und $ 3 Abs. 1 BauGB und Beschluss des Entwurfes des Bebauungsplanes
zur öffentlichen Auslegung am 24.10.2002


. Behördenbeteiligung zum Entwurf gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet am
14.11.2007


. öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes mit Begründung ge-
mäß g 3 Abs. 2 BauGB vom 19.11.2007 bis 19.12.2007


. Prüfung und Entscheidung über die Stellungnahmen zum Entwurf gemäß g 3 Abs. 2
und $ 4 Abs. 2 und Beschluss des 2. Entwurfes des Bebauungsplanes zur erneu-
ten öffentlichen Auslegung am 27.02.2008


. Erneute Behördenbeteiligung zum 2, Entwurf gemäß g 4 Abs. 2 i.V.m. S 4 a
Abs. 3 BauGB eingeleitet am 05.03.2008


. Erneute öffentliche Auslegung des 2. Entwurfes des Bebauungsplanes mit Be-
gründung gemäß $ 3 Abs.2 i.V.m. 54 a Abs.3 BauGB vom 10.03.2008 bis
26.03.2008


. Prüfung und Entscheidung über die Stellungnahmen zum 2. Entwurf gemäß g 3
Abs. 2 und $ 4 Abs. 2 i.Vm. $ 4 a Abs. 3 BauGB und 1. Beschluss des Bebauungs-
planes als Satzung am 18.06.2008


. Beschluss des 3. Entwurfes des Bebauungsplanes zur erneuten öffentlichen Aus-
legung am 18.02.2009


. Erneute Behördenbeteiligung zum 3. Entwurf gemäß g 4 Abs. 2 i.V.m. S 4 a
Abs. 3 BaUGB eingeleitet am 04.03.2009


. Erneute öffentliche Auslegung des 3. Entwurfes des Bebauungsplanes mit Be-
gründung gemäß $ 3 Abs. 2 i.V.m. 54 a Abs. 3 BauGB vom 09.03.2009 bis
23.03.2009


. Prüfung und Entscheidung über die Stellungnahmen zum 3. Entwurf gemäß $ 3
Abs. 2 und $ 4 Abs. 2 i.V.m. $ 4 a Abs. 3 BauGB und Beschluss des Bebauungs-
planes,,Gewerbegebiet ll" als Satzung gemäß $ 10 Abs. 1 BauGB und g 5 HGO am
06.09.2007


. Inkrafttreten des Bebauungsplanes am 21.08.2009
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Ziele des Bebauungsplanes


Das ,,Gewerbegebiet ll" liegt im Südosten von Büttelborn und schließt sich direkt südlich
an das bestehende Gewerbegebiet ,,Darmstädter Straße Süd" an. Das Plangebiet hat ei-
ne Größe von ca. 23 ha.


Aufgrund von Anfragen zu Gewerbegebietsflächen und Ansiedlungswünschen von orts-
ansässigen Firmen in Büttelborn ist ein Bebauungsplanverfahren ,,Gewerbegebiet ll" not-
wendig. Zur Zeit stehen keine Gewerbegrundstücke im Bereich der Gemeinde Büttelborn
zur Verfügung, die den Anforderungen der Firmen entsprechen.


Mit dem Bebauungsplan werden die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Er-
schließung zusätzlicher Gewerbeflächen als Erweiterung des bestehenden Gewerbege-
bietes ,,Darmstädter Straße Süd" geschaffen. Damit trägt der Bebauungsplan insbeson-
dere den Belangen der Wirtschaft nach $ 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB Rechnung.


Umweltprüfung


Zur Berücksichtigung der Umweltbelange wurde eine Umweltprüfung nach $ 2 Abs. 4
BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, die
durch die Planung verursacht wurden, wie folgt ermittelt und in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet werden:


Durch die Umsetzung des Planvorhabens kommt es zu einer dauerhaften Überbauung
und Versiegelung von Bodenflächen mit erheblichen negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden. Durch die Überplanung des Gebietes gehen landwirtschaftliche Flä-
chen verloren.


lm Plangebiet und südlich angrenzend kommen bemerkenswerte Vögel vor. Die negati-
ven Auswirkungen auf die Avifauna werden durch Maßnahmen im Plangebiet und auf ex-
ternen Flächen ausgeglichen.


Eine zusätzlich notwendige Kompensation erfolgt durch Ökokontomaßnahmen und durch
Maßnahmen im Gemeindewald von Büttelborn.


Andere erhebliche negative Auswirkungen auf die in der Umweltprüfung behandelten
Schutzgüter Mensch, Wasser, Klima, Luft, Tiere und Pflanzen sowie Landschaft und Kul-
turgüter konnten nicht festgestellt werden.


ökologische Gutachten


Die Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte im März 2007 und wurde durch
Begehungen im September 2007 ergänzt um festzustellen, ob Hinweise auf besonders
geschützte Arten wie Feldhamster (Cricetus cricetus) oder Zauneidechsen (Lacerta agilis)
erkennbar sind. Zudem gibt es eine umfangreiche avifaunistische Erhebungen des NABU
Kreisverband Groß-Gerau, welche als Bestandliste herangezogen wurde.


Ergebnis der Begehungen im September 2007:


Bei den Begehungen wurden die für Zauneidechse (und Schlingnatter) geeigneten Hab-
tatstrukturen überprüft. lm Untersuchungsgebiet sind dies Strukturelemente wie Steinhau-
fen, Offenflächen (Sonnenplätze) und die Krautschicht der Ruderalflächen. Es wurden
keine Zauneidechsen oder sonstige Reptilien gefunden. Die Überprüfung fand jeweils an
sonnigen, warmen Tagen um die Mittagszeit statt.


Da der Feldhamster ein typischer Bewohner der offenen Feldlandschaft ist, wird das Un-
tersuchungsgebiet auf dessen Vorkommen hin beurteilt. Es handelt sich nicht um eine
Feldhamster - Verdachtsfläche nach dem Gutachten über die Verbreitung des Hamsters
in Hessen. (Büro für Freiraumplanung und Ökologie, 2003). Nach den Kriterien potentiel-
ler Hamsterflächen weist das Untersuchungsgebiet für Feldhamster einen zu geringen
Grundwasserflurabstand auf. lm Untersuchungsgebiet liegt dieser zwischen 0,7-1,2 m.
Für Feldhamster darf der Grundwasserspiegel höchsten 1,2 m unter Geländeoberkante


3.


4.
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ansteigen (Artensteckbrief nach Gall, 2003 und 2006). Bei der Begehung wurden keine
Hamsterbaueingänge gefunden (Aktivitätsphase des Feldhamsters reicht in Hessen etwa
von April bis Oktober). Es waren viele Mauslöcher und Grabestellen vom Feldhasen zu
sehen. Ein Feldhase (RLD 3, RLH 3) wurde gesichtet.


Die Beurteilung der avifaunistischen Bestandsaufnahme des NABU ist folgendermaßen
zu bewerten: Die Bestandsaufnahme nennt einige Arten wie Eichelhäher oder Saatkrähe
die ohne weiteres ausweichen können. Arten wie Feldlerche, Rotkehlchen und Amsel
(gelb markiert in der NABU-Liste) stellen keine Besonderheit dar, da diese beijedem
Baugebiet zu erwarten sind. Besondere Relevanz entfalten Vogelarten die im Plangebiet
brüten, nach der Vogelschutzrichtline im Anhang 1 aufgeführt und entsprechend nach
BNatSchG streng, bzw. besonders streng geschützt sind und auf einen besonders hohen
Wert hinweisen da sie nicht überall anzutreffen sind. Hierzu zählen Haubenlerche, Reb-
huhn und Schafstelze. Alle drei Arten sind Bodenbrüter. Die Haubenlerche besiedelt A-
reale, die in erster Linie von der Sukzession weitgehend noch nicht eingenommen wur-
den, wie aufgeschüttete Dämme. Dies ist auf einer Parzelle im Untersuchungsgebiet, wo
ein Erdwall aufgeschüttet und mit Rindenmulch abgedeckt wurde gegeben. Die Hauben-
lerche, die meist auch im Winter in ihrem Lebensraum verbleibt sucht siedlungsnahe
Strukturen auf. Das Rebhuhn sucht Wiesen, Acker und ruderalisierte Felder auf. Die
Schafstelze lebt ebenfalls auf ruderalisierten und auch stark verbrachten Flächen. Alle
drei Arten mögen zur Habitatbereicherung Einzelgehölze. Für diese drei Vogelarten trifft
der Verbotstatbestand des $ 42 Abs.1 Nr. 3 zu. Demnach ist es verboten Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Daher sind für diese Arten alternative
Lebensräume zur Verfügung zu stellen, damit die ökologische Funktion der von dem Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt sein wird ($ 42 Abs. 5 BNatSchG). Unter dieser Voraussetzung ist dann kei-
ne Ausnahme erforderlich. Sinnvolle Maßnahmen in dem Zusammenhang sind Nut-
zungsextensivierung und Strukturanreicherung der verbleibenden Feldflur vor Beginn der
Baumaßnahmen. Diese vorgezoqenen Ausqleichsmaßnahmen sind Voraussetzung für
die Anwendung des g 42 Abs. S BNatSchG.


Zu diesem Zweck wird eine 6.055 m2 große Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung
herausgenommen (Gem. Büttelborn, Flur 17, Flurstücknummern 42 und 43). Auf diesen
Flächen kann eine flächenhafte Brache in derzeit intensiv genutzter Feldflur entwickelt
werden. Diese Flächen sind durch eine Mahd ca. alle drei bis fünf Jahre zu pflegen und
als Brache zu erhalten. Eine Erhöhung des Strukturreichtums wird in unmittelbarer Nähe
des Plangebietes durch die Anderung der Pflege der Grabenparzelle und das Anpflan-
zung von Einzelgehölzen erreicht. Diese Strukturen dienen dann auch den anderen Vo-
gelarten als Nahrungsbiotope.


Besonders bemerkenswert ist noch das Vorkommen des Schwarzkehlchens. Dieses
kommt zwar nicht im UG, aber in den Gehölzstrukturen des südlich angrenzenden Gra-
bens vor. Hierfür ist eine Pufferzone zwischen dem neuen Gewerbegebiet und der südli-
chen Grabenstruktur zu schaffen, Zu diesem Zweck wird die Gemeinde Büttelborn ihren
gemeindeeigenen Flächenanteil an den zukünftigen Rand des Plangebietes legen. Ein
5 m breiter Streifen wird auf dieser Fläche mit Gehölzen bepflanzt.


5. Schalltechnische Gutachten


Verkehrslärm


Die Berechnungsergebnisse des Verkehrslärms wurden aus dem Schallimmissionsplan
der Gemeinde Büttelborn, erstellt von deBAKOM GmbH, Gesellschaft für sensorische
Messtechnik, Akustik, Schallschutz, Olfaktometrie, Odenthal, Februar 2002, übernom-
men.


Betrachtet man die im Gutachten dargelegten Werte und vergleicht diese mit den schall-
technischen Orientierungswerten der DIN 18005 für die städtebauliche Planung für Ge-
werbegebiete von tags/nachts 65/55 dB(A), sind sowohltags als auch nachts keine über-
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schreitungen durch den Gesamtstraßenverkehr zu verzeichnen, so dass zur Minderung
der Geräuscheinwirkungen keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden.


Fluglärm


Zur Abgrenzung des ,,Siedlungsbeschränkungsbereiches" für den Flughafen Frank-
furt/Main wurde die 60 dB(A)-lsofone unter Zugrundelegung von angenommenen 430.000
Flugbewegungen und des gegenwärtigen Bahnensystems herangezogen.


Der Orientierungswert der DIN 18005 von tags 55 dB(A) für Gewerbegebiete wird am Tag
eingehalten. ln der Nacht ist der Orientierungswert der DIN 18005 für Gewerbegebiete
von nachts 55 dB(A) um bis zu ca.5 dB(A) überschritten. Eine solche Orientierungswert-
überschreitung liegt im Rahmen des Abwägungsbereiches.


Gewerbelärm


Zur Ermittlung der Emissionen des Gewerbelärms wurde eine schalltechnische Untersu-
chung durchgeführt (Dr. Gruschka lngenieurgesellschaft mbH, Bensheim, September
2007). Diese kam zu folgendem Ergebnis:


Unter Berücksichtigung der Gewerbelärmvorbelastung aus den bestehenden gewerblich
genutzten Flächen werden mit flächenbezogenen Schallleistungspegeln (Emissionskon-
tingente Ler<nach DIN 45691/21) der Zusatzbelastung durch den Bebauungsplan "Gewer-
begebiet ll" von tags (6 - 22 Uhr) Lrr = 60 dB(A)/m' und nachts (22 - 6 Uhr) Ler< = 45
dB(A)/m'? im bestehenden Wohngebiet westlich der Landesstraße L 3303 die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete tags und nachts eingehalten.


Dies sind die höchsten Emissionswerte, mit denen innerhalb der Gewerbegebiete die
Einhaltung der hier geltenden Orientierungswerte noch gewährleistet ist. Da also selbst
ohne immissionsempfindlichere Nachbarschaft höhere Emissionswerte in den Gewerbe-
gebieten nicht zulässig sind, wurde auf eine Festsetzung dieser Emissionskontingente im
Gewerbeg ebiet verzichtet.


Geruchsimmissionen


Westlich des Plangebietes befindet sich ein Hühnerzuchtbetrieb mit ca. 8.000 Hühner (ca.


25 Großvieheinheiten).


Gemäß der VDI-Richtlinie 3472 ,,Emissionsminderung Tierhaltung - Hühner" Abschnitt
3.2.3.3 ist wegen der notwendigen Abstände zwischen einem Hühnerzuchtbetrieb und ei-
nem Gewerbegebiet eine Sonderbeurteilung nach Abschnitt 3.2.3.4 vorzunehmen. Dabei
sind die einzelbetrieblichen Standortverhältnis, besonders atmosphärische Bedingungen
und spezielle Einbindung in die Bebauungs- und Nutzungssituation zu berücksichtigen.
Weiterhin ist gemäß Abschnitt 2.1.1 der Richtlinie der Standort einer geplanten Stallanla-
ge mit der bestehenden bzw. geplanten Bebauung abzustimmen und die zukünftige bau-
liche Entwicklung zu beachten.


Damit obliegt es auch dem Betrieb selbst, bei der Realisierung neu geplanter Nutzungen
die notwendigen Abstände zur geplanten und zur vorhandenen Gewerbebebauung einzu-
halten.


Ebenso ist bei der Bauleitplanung auf vorhandene emittierende Betriebe und ihre künftige
Entwicklung Rücksicht zu nehmen.


Der Abstand zum bestehenden Gewerbegebiet ,,Darmstädter Straße Süd" beträgt ca.
170 m, derAbstand zum geplanten ,,Gewerbegebiet ll" beträgt ca. 150 m, im Osten des
Gebietes ist zudem eine 10 m Ortsrandeingrünung vorgesehen, die die Verteilung der
Geruchsstoffe günstig beeinflussen wird und zudem den Abstand zum zwischen den dem
Betrieb am nächsten liegenden Gewerbebauten und dem landwirtschaftlichen Betrieb auf
160 m ausdehnt.


Das geplante Gewerbegebiet rückt somit nicht wesentlich näher an den landwirtschaftli-
chen Betrieb, als die vorhandene Gewerbenutzung.
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6.


Bei den Standortplanungen für Erweiterungen, hat der Betrieb somit mindestens den be-
reits zur vorhandenen Bebauung notwendigen Abstand einzuhalten. Die Erweiterungen
müssten somit auf hofnahen Flächen stattfinden.


Diese Abstände können auf dem Betriebsgelände des landwirtschaftlichen Betriebes
problemlos eingehalten werden, wenn Erweiterungen im Anschluss an die bestehenden
Ställe geplant wird. Die Entwicklungsfähigkeit des Betriebes ist also trotz des heranna-
henden Gewerbegebietes gegeben, da der Betrieb über hofnahe Flächen in ausreichen-
dem Umfang verfügt.


Berücksichtigung der Ergebnisse der öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung


öffentl ich keitsbetei I i g u n g


Anregungen zur Erschließung


Zusätzliche Ersch ließungsstraße


lm Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach g 3 Abs. 1 BauGB wurde an-
geregt, eine zusätzliche Erschließungsstraße im Norden einzuplanen.


Berücksichtioung im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch die Ausweitung des Geltungsbereiches nach Norden und Ein-
planung einer zusätzlichen Erschließungsstraße entsprochen, da sich im Zuge der weiter-
führenden Planung / Verhandlungen diese Anbindung als sinnvoll herausgestellt hat.


öffenttiche Anbindung des Wohnhauses Heesenring 15a


lm Rahmen der öffentlichen Auslegung nach $ 3 Abs. 2 BauGB wurde angeregt, eine öf-
fentliche Anbindung des wohnhauses Hessenring 15a sicherzustellen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Die Zufahrt zum Wohnhaus Hessenring 15a wird im Rahmen der Bodenordnung geregelt.


Anregung wegen der Belange eines Hühnerzuchtbetriebes


lm Rahmen der öffentlichen Auslegung nach $ 3 Abs. 2 BauGB wurden von einem Bürger
angeregt, die Belange des Hühnerzuchtbetriebes östlich des Gebiets zu berücksichtigen,
da nach der VD|-Richtlinie 3472 fierhaltung Hühner ein Mindestabstand bei Gewerbege-
bietvon mindestens 150 m einzuhalten sind. Um eine Erweiterung des Betriebes nichtzu
gefährden, wurde um Berücksichtigung gebeten.


Berücksichtiqunq im Bebauunosplan


Der Anregung wurde durch die Planung entsprochen. Der bestehende Betrieb und mögli-
che Erweiterungen werden durch den Bebauungsplan nicht beeinträchtigt.


Sie Hierzu Nr. 5 ,,Geruchsimmissionen


Behördenbeteiligung


Anregungen zur Planfassung und zu den textlichen FestseEungen des Bebau-
ungsplanes


Festsetzungen im nördlichen Bereich


Vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Bauaufsicht wurde angeregt, die Festset-
zungen im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes zu überprüfen.


6.1


6.1.1


6.1.2


6.2


6.2.1
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Berücksichtiounq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch die Festsetzung des Bereiches der Grundstücke ,,Melchior"
(Flurstücke 16412 und 164/3) entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes
,,Darmstädter Straße Süd" als Dorfgebiet entsprochen.


Die übrigen Festsetzungen brauchten nicht geändert werden, da Art und Maß der bauli-
chen Nutzung den Festsetzungen des Bebauungsplanes ,,Darmstädter Straße Süd" ent-
sprechen.


Festsetzung eines Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt


Vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen wurde angeregt, entlang der L 3303 einen
,,Bereich ohne Ein- und Ausfahrt" festzusetzen.


Berücksichtiounq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch die Ergänzung der Planfassung entsprochen.


Mindestgröße der Baugrundstücke


Von der Handwerkskammer Rhein-Main wurde angeregt, die Mindestgröße von Bau-
grundstücken zu reduzieren. Die geplante Mindestgröße von Baugrundstücken von
1.500 m2 sei sehr hoch gegriffen und daher unzweckmäßig. Aus Sicht der Handwerks-
kammer seien Flächen von 800 m2 bis 1.000 m' für die Anforderungen kleiner und mittle-
rer Handwerksbetriebe besser geeignet.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde nicht entsprochen, da die Nachfrage insbesondere nach großen
Gewerbeflächen in Büttelborn zeigt, dass die festgesetzte Mindestgröße von 1.500 m2 im


,,Gewerbegebiet ll" gerechtfertigt ist. Um die Nachfrage nach kleineren Flächen zu befrie-
digen, können in den bestehenden Gewerbegebieten Grundstücke bereit gestellt werden.


Trafostationen


Vom Überlandwerk Groß-Gerau wurde angeregt, zwei Standorte für Trafostationen fest-
zusetzen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch die Ergänzung der Planfassung um zwei Standorte für Trafo-
stationen entsprochen.


Gasleitungen


Von der HEAG Südhessischen Energie AG wurde angeregt, die vorhandenen Gasleitun-
gen nachrichtlich zu übernehmen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch die Ergänzung der Planfassung um die vorhandnen Gaslei-
tungen entsprochen.


6.2.2 Anregung zum Regionalplan


Vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau wurden Bedenken wegen der Größe des
geplanten Gewerbegebietes im Verhältnis zu den Festlegungen im Regionalplan Südhes-
sen 2000 vorgetragen.


Berücksichtigunq im Bebauunqsplan


Vom Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Regionalplanung wurden keine Beden-
ken gegen die Ausweisung des Gewerbegebietes vorgetragen. Außerdem ist im Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Büttelborn der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
auch bereits als geplante gewerbliche Baufläche dargestellt.
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6.2.3 AnregungenzumlmmissionsschuE


Schalltechnische Untersuchungen


Vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, lmmissionsschutz wurde angeregt, eine
Untersuchung der Lärmimmissionen vorzunehmen und evtl. entsprechende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan vorzunehmen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch eine schalltechnische Untersuchung (Dr. Gruschka lngeni-
eurgesellschaft mbH, Bensheim, September 2007) entsprochen.


Festsetzung von lmmissionseinschränkungen


Vom Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt, Dezernat lmmissi-
onsschutz wurde angeregt, den nordwestlichen Bereich des Gewerbegebietes als einge-
schränktes Gewerbegebiet mit lmmissionseinschränkungen festzusetzen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde nicht entsprochen, da eine Einschränkung der Gewerbegebiete
durch lmmissionseinschränkungen nicht notwendig ist.


Siehe hierzu Nr. 5,,Gewerbelärm


Passiver Schallschutz


Vom Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt, Dezernat lmmissi-
onsschutz wurde angeregt, schutzbedürftige Räume mit Schallschutzfenstern und ge-
dämmten Lüftern auszustatten.


Berücksichtiqunq im Bebauunosplan


Der Anregung wurde durch die Ergänzung der textlichen Festsetzungen entsprochen.


Anregungen zu potenziellen Altlasten


Vom Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt, Dezernat Boden-
schutz wurde angeregt, in den Umweltbericht Aussagen zu potenzielle Altlasten aufzu-
nehmen.


Berücksichtigunq im Bebauunqsplan


Die Anregung wurde durch Hinweise in den textlichen Festsetzungen und der Begrün-
dung Rechnung getragen.


Anregungen zur Flora und Fauna


Vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Untere Naturschutzbehörde und wurde
angeregt, Kartierungen der Offenland- und Streuobstarten von Tieren und Pflanzen vor,
zunehmen.


Weiterhin wurde angeregt, für den Lebensraumverlust der Arten Haubenlerche, Rebhuhn
und Schafstelze eine Ausnahme nach $ 43 Abs. 8 BNatSchG zu beantragen und die
Kompensationsmaßnahmen noch vor Baubeginn durchzuführen:


Berücksichtiqung im Bebauunqsplan


Den Anregungen wurde entsprochen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der
Begründung zum Bebauungsplan dokumentiert.


Die Bestandsaufnahme wurde durch drei Begehungen ergänzt um festzustellen, ob Hin-
weise auf besonders geschützte Arten wie Feldhamster (Cricetus cricetus) oder Zauneid-
echsen (Lacerta agilis) erkennbar sind.


6.2.4


6.2.5
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Vom NABU Kreisverband Groß-Gerau wurde am 13.08.2007 außerdem eine Zusammen-
stellung avifaunistischer Daten zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der Daten in Zu-
sammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde ergab, dass Rebhuhn, Haubenlerche
und Schafstelze innerhalb des Plangebietes ihren Brutlebensraum verlieren werden. Hier-
für müssen als Voraussetzung für eine artenschutzrechtliche Befreiung im Umfeld des
bisherigen Lebensraumes Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden.


Außerdem kommt das Schwarzkehlchen zwar nicht im Untersuchungsgebiet, aber in den
Gehölzstrukturen des südlich angrenzenden Grabens vor. Hierfür ist eine Pufferzone zwi-
schen dem neuen Gewerbegebiet und der südlichen Grabenstruktur zu schaffen. Zu die-
sem Zweck wird die Gemeinde Büttelborn ihren gemeindeeigenen Flächenanteil an den
zukünftigen Rand des Plangebietes legen. Ein 5 m breiter Streifen wird auf dieser Fläche
mit Gehölzen bepflanzt.


Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden wegen der notwendigen Ausnahmen nach
$ 43 Abs. 8 BNatSchG Abstimmungen durchgeführt.


Die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen werden noch vor Baubeginn durchge-
führt.


6.2.6 Anregung zur Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung


Vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Untere Naturschutzbehörde wurde ange-
regt, die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung für den Bereich des bestehenden Gewer-
begebietes zu überarbeiten.


Außerdem wurde angeregt, die Bilanzierung der betonierten Feldwege sowie der Streu-
obstwiese und des Grünlandes zu korrigieren.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Den Anregungen wurde durch die Überarbeitung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung entsprochen.


6.2.7 Anregungenzuden Kompensationsmaßnahmen


Vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau, Untere Naturschutzbehörde wurde ange-
regt, die Kompensationsmaßnahmen zu regeln und näher darzustellen.


Es wurde darum gebeten, die externen Kompensationsmaßnahmen in einer Übersichts-
karte darzustellen.


Weiterhin wurden Bedenken, wegen der Kompensationsmaßnahmen im Gemeindewald
geäußert.


Vom Amt für den ländlichen Raum wurde angeregt zu prüfen, ob die naturschutzrechtli-
chen Kompensationsmaßnahmen vollständig im Wald umgesetzt werden können.


Vom Forstamt Groß-Gerau wurden Bedenken wegen der naturschutzfachlichen Aus-
gleichsmaßnahmen im Gemeindewald Büttelborn geäußert.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen haben intensive Abstimmungen mit der Un-
teren Naturschutzbehörde stattgefunden. Eine Kompensationsplanung wurde erstellt und
am 30.04.2008 der UNB vorgelegt. Mit Schreiben vom 16.05.2008 hat die UNB das ab-
schließende Ergebnis ihrer Prüfung der Maßnahmen der Gemeinde mitgeteilt.


ln der Begründung sind die Kompensationsmaßnahmen ausführlich sowohl textlich als
auch in Übersichtskarten dargestellt. Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen er-
folgt durch vertragliche Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und der Unteren Natur-
schutzbehörde.


lm Rahmen der Kompensationsplanung wurde u.a. 2 Aspekte berücksichtigt. Zum einen
müssen die artenschutzrechtlichen Vorgaben beachtet werden, zum anderen sollten mög-
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lichst wenig landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen werden Aus diesen
Gründen, sind sowohl landwirtschaftliche Flächen, als auch Bereiche im Wald als Kom-
pensationsflächen notwendig.


Durch die lnanspruchnahme des Ökokontos, der externen Kompensationsmaßnahmen,
durch Maßnahmen im Gemeindewald der Gemeinde Büttelborn und zusätzlicher öko-
punkte-Maßnahmen, kann das durch den Bebauungsplan hervorgerufene Defizit voll-
ständig ausgeglichen werden.


6.2.8 Anregungen zum Abwasser


Vom Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried wurde angeregt, sicherzustellen, dass es
entweder mittelbar noch unmittelbar zu einer weiteren Abflussverschärfung im Landgra-
ben kommt.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch die Ergänzung der Begründung entsprochen.


Mit Schreiben vom 21.03.2007 wurde der Gemeinde Büttelborn von der Unteren Wasser-
behörde des Kreises Groß-Gerau eine widerrufliche und bis zum 31.12.2017 befristete
Erlaubnis erteilt, Regen- und Mischwasser aus dem Regenüberlaufbecken RüB 1 in den
Flurgraben zum Landgraben in Flur 16, Nr. 6/3 der Gemarkung Büttelborn einzuleiten.


Somit wurde der Einleitung in den Flurgraben/Landgraben auch weiterhin zugestimmt.


6.2.9 Anregungen zum Verkehr


Bauverbotszone


Vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt wurde angeregt, die Bauverbots-
zone von 20 Metern entlang der L 3303 durchgängig zu berücksichtigen.


Berücksichtiqung im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde durch Hinweise in den textlichen Festsetzungen und der Begrün-
dung entsprochen.


Geplanter Radweg


Vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt wurde angeregt, den geplanten
Radweg auch auf der Ostseite im Bereich des festgesetzten Repräsentationsgrüns zu
ermöglichen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde nicht entsprochen.


Die Option den Radweg auf die Ostseite zu legen, würde die lnanspruchnahme von priva-
ten Grundstücksflächen für einen öffentlichen Radweg bedeuten. Dies ist durch den Be-
bauungsplan nicht gedeckt.


Auch eine Ergänzung der Festsetzung zum Repräsentationsgrün würde das Problem
nicht lösen, da eine öffentliche Fläche festgesetzt werden müsste.


Aus Sicht der Gemeinde wäre es die beste Lösung, den Radweg auf die Westseite der
L 3303 zu legen und die gewerblichen Bauflächen unangetastet zu lassen.


öPttv
Von der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft mbH des Kreises Groß-Gerau (LNVG) wurden
Hinweise zum Nahverkehrsplan gegeben und angeregt, bei der Bemessung der Straßen-
querschnitte und Kurvenradien die Möglichkeit Oer ÖptrtV-Erschließung zu berücksichti-
gen.
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Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Die Hinweise zum Nahverkehrsplan wurden in der Begründung berücksichtigt.


Die Straßenquerschnitte und Kurvenradien ermöglichen eine Erschließung durch den
öpruv.


6.2.10 Belange des Flughafens


Von der Fraport AG wurden Hinweise auf die Bauhöhenbeschränkung und den Bau-
schutzbereich gegeben. Demnach ist für die Errichtung von Bauwerken die Zustimmung
der Luftfahrtbehörde erforderlich, wenn die Bauwerke eine Höhe von 100 Meter über
Startbahnbezugspunkt 3 (SBP 3 = 92 müNN) überschreiten.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Die festgelegte Höhenbegrenzung von 100 m über Startbahnbezugspunkt wird durch die
Planung nicht überschritten.


6.2.11 Anregungen zum Flächenverbrauch


Vom Beregnungs- und Bodenverband Dornheim und dem Hessischen Bauernverband
wurden Bedenken wegen des Flächenverbrauchs und der lnanspruchnahme wertvoller
landwirtschaftlicher Flächen vorgetragen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


An der Ausweisung des Gewerbegebietes wird auch geplanten Umfang festgehalten, da
in Büttelborn ein nachweisbarer Bedarf für zusätzliche gewerbliche Bauflächen besteht.


Der Landwirtschaft gehen zwar zunehmend wertvolle Böden verloren. Dieser Verlust ist
jedoch eine Tatsache, die bei den meisten die Bodennutzung betreffenden Planungen,
sei es die von lnfrastrukturmaßnahmen oder die eines Baugebietes zu verzeichnen ist.
Dennoch ist es oft unumgänglich, die Belange der Landwirtschaft im Rahmen der Abwä-
gung zu Gunsten der Belange der Wohnversorgung, der Wirtschaft und der Sicherung
und Schaffung von Arbeitsplätzen zurückzustellen, da sonst eine den Bedürfnissen der
Einwohner gerecht werdende Fortentwicklung der Städte und Gemeinden nicht möglich
wäre.


6.2.12 Anregungen zum Wasserverbrauch


Vom Beregnungs- und Bodenverband Dornheim wurden Bedenken wegen des durch das
Gewerbegebiet hervorgerufenen Wasserverbrauchs vorgetragen 


^


Es wurde angemerkt, dass die Aussagen in der Begründung, dass die zusätzlichen Was-
serentnahmen ,,ohne nachteilige Auswirkungen auf Natur und Landschaft" bereitgestellt
werden können, ist angesichts der Schäden an Waldgebieten (wie dem Darmstädter
Westwald) nicht haltbar seien.


Das neue Gewerbegebiet leistet selbst einen Beitrag zur Verschlechterung der Grund-
wassersituation, indem die Grundwasserneubildung durch die Versiegelung ehemals a-
ckerbaulich genutzter Flächen, die sich durch eine hohen Beitrag zur Grundwasserneu-
bildung auszeichnen, unterbunden wird. Die angeführten Maßnahmen im Bebauungsplan
zur Versickerung von Niederschlagswasser können dies allenfalls in geringem Umfang
kompensieren und sind daher unzureichend, Die unter den Maßnahmen aufgeführte Ver-
dunstung schadet der Grundwasserneubildung und fördert sie nicht.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Den Bedenken wurde durch die Ergänzung der Begründung und des Umweltberichtes
Rechnung getragen.


Es ist richtig, dass zusätzliche Wasserentnahmen und nicht ausreichend hohe Grund-
wasserstände zu Schäden in Waldgebieten u.a. im Büttelborner Wald führen können. Um
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diesen Schäden entgegenzuwirken, hat die Gemeinde Büttelborn zusammen mit den
Städten Weiterstadt und Griesheim das Projekt,,Grundwasserbewirtschaftung" realisiert.
Zur Verbesserung der Grundwassersituation wurde das bestehende Beregnungsnetz des
Beregnungs- und Bodenverbandes Griesheim bis u.a. in den Büttelborner wald hinein
verlängert und dort an die Versickerungseinrichtungen bzw. die Einleitebereiche ange-
schlossen. Das aus drei Brunnen im Westen Griesheims geförderte Grundwasser wird im
Büttelborner Wald zur Anhebung der Grundwasserstände versickert.


Einen kleinen Beitrag leistet auch die im Plangebiet festgesetzte Versickerung von Nie-
derschlagwasser.


6.2.13 Anregungen zum Brandschutz


Von der freiwilligen Feuerwehr Büttelborn wurde angeregt, Aufstell- und Bewegungsflä-
chen für die Feuerwehr zu schaffen, bei der Fassadenbegrünung auf den Brandschutz zu
achten und die Löschwasserversorgung sicherzustellen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Den Anregungen kann erst im Rahmen der Ausführungsplanung entsprochen werden.


Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung werden 2 Löschwasserbrunnen neu ent-
stehen.


6.2.14 Beregnungsanlagen


Vom Beregnungs- und Bodenverband Dornheim wurde auf vorhandene Beregnungsanla-
gen und auf notwendige Anträge zur Entlassung der landwirtschaftlichen Flächen aus den
Verbandsflächen des Beregnungs- und Bodenverbandes Dornheim hingewiesen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Die notwendigen Anträge werden beim Beregnungs- und Bodenverband Dornheim ge-
stellt werden. 


l


Eine eventuell notwendige Verlegung des Beregnungsleitungssystems wird bei der Bo-
denordnung geregelt werden. Entsprechende Gespräche mit dem Beregnungsverband
werden stattfinden.


7. AbwägunganderweitigerPlanungsmöglichkeiten


Die Alternativenprüfung erfolgte bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes.


Aufgrund der direkten Angliederung an das bestehende Gewerbegebiet und der unprob-
lematischen Erschließung, war diese Fläche von den insgesamt 7 untersuchten Flächen
die geeignetste für eine Gewerbeflächenausweisung.
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